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Albert Bleckmann

Zur Entwicklung des modernen Souveränitätsdenkens
Obwohl es sich bei der inneren und äußeren
Souveränität um Prinzipien handelt, welche,
wie wir sehen werden, den inneren Staatsauf-
bau einerseits und den Inhalt des Koexistenz-
völkerrechts andererseits bis in die Details
bestimmen, bemüht sich die Lehre des Völ-
kerrechts und des Staatsrechts sowie die All-
gemeine Staatslehre heute nicht mehr wie
noch im 19. Jahrhundert1) um eine vertiefte
wissenschaftliche Durchdringung dieser

1) Eine Zusammenfassung der Entwicklung des
Souveränitätsbegriffs bis zum 19. Jahrhundert fin-
det sich bei G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre,
19603, S. 435—489.
2) Zum Begriff der inneren Souveränität vgl. vor
allem: H. Quaritsch, Staat und Souveränität, Bd. I,
1970; F. A. von der Heydte, Die Geburtstunde des
souveränen Staates, 1952; J. Dennert, Entwicklung
und Begriff der Souveränität, 1964; H. Heller, Die
Souveränität, 1928; H. Kunz (Hrsg.) Volkssouveräni-
tät und Staatssouveränität, 1970; L. Wilhaber, Ent-
stehung und Aktualität der Souveränität, in: Fest-
schrift für K. Eichberger, 1982, S. 131; W. von Sim-
son, Die Souveränität im rechtlichen Verständnis
der Gegenwart, 1965; H. Hancke, Bodin — Eine Stu-
die über den Begriff der Souveränität, 1894; M. Im-
boden, Johannes Bodinus und die Souveränitätsleh-
re, 1963.
3) Vgl. H. Quaritsch (Anm. 2).

4) Zur Entwicklung der modernen Staatlichkeit vgl.
vor allem H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 19662;
eine kurzgefaßte Darstellung findet sich bei H. Hel-
ler, Staatslehre, in: ders. Gesammelte Schriften,
Bd. III, 1971, 79ff, 221 ff.

Grundsätze, wenn man von einigen, aller-
dings grundlegenden Monographien2) einmal
absieht. So wird das Souveränitätsprinzip in
den Lehrbüchern des Völkerrechts nur ganz
knapp abgehandelt, während etwa im deut-
schen Staatsrecht eine Auseinandersetzung
um das Souveränitätsprinzip fast völlig fehlt
und auch die Allgemeine Staatslehre vom
Souveränitätsprinzip eigentlich nur noch am
Rande Kenntnis nimmt.

I. Das Prinzip der inneren Souveränität

Das Souveränitätsprinzip wurde in den Aus-
einandersetzungen des französischen Königs
mit Papst und Kaiser schon zu Anfang des
14. Jahrhunderts zunächst in der Form der äu-
ßeren Souveränität entwickelt bevor das
Prinzip der inneren Souveränität in die Staa-
tenwirklichkeit überführt worden war. Ge-
stützt auf das auf die damaligen Verhältnisse
übertragene römische Recht (rex est impera-
tor in regno suo), beanspruchte der französi-
sche König die suprema potestas, also die völ-
lige Unabhängigkeit von Kaiser, Papst und
anderen fremden Staatsgewalten3).
Die innere Souveränität wurde dagegen erst
von Jean Bodin in seinen 1576 erschienenen
„Les six livres sur la Republique“ zu einem
Zeitpunkt zum ersten Mal umfassend litera-
risch behandelt, in welchem dieses Prinzip
sich in der modernen Staatsentwicklung zu-

mindest teilweise schon durchgesetzt hatte4).
Bodin bestimmte dabei mit der überkomme-
nen Tradition als Träger der Souveränität das
höchste Organ im Staat, von dessen Willen
sich die gesamte nationale Rechtsordnung ab-
leitete und das deshalb — wenn man einmal
vom Völker- und Naturrecht absieht — jeden-
falls an das innerstaatliche Recht ebensowe-
nig gebunden sein kann wie an Verträge mit
den seiner Gewalt unterworfenen Personen.
Bei Bodin wurde das Prinzip der inneren Sou-
veränität so allerdings auf einen kleinen Aus-
schnitt aus der Problematik beschränkt, die in
ihrer Gesamtheit deutlicher wird, wenn man
die vorherige und spätere Entwicklung des
modernen Staates unter Heranziehung der
Ziele analysiert, welche Bodin mit dem
Souveränitätsprinzip verfolgte. In der Tat
lebte Bodin im Zeitalter der Religionskriege.
Ihm kam es deshalb darauf an, durch eine
bestimmte Interpretation des Prinzips der in-
neren Souveränität den Bürgerkrieg zu über-
winden. Das aber erschien ihm nur möglich,
wenn ein starker, über den Streitparteien ste-
hender Fürst sicherstellte, daß überhaupt die
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung als der damaligen
hauptsächlichen Staatsaufgabe notwendige
staatliche Entscheidung gefällt und aufgrund
der absoluten Vormacht des Fürsten sicher-
gestellt wurde, daß diese Entscheidung auch
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strikt vollzogen wurde. Das Prinzip der inne-
ren Souveränität sollte dabei die Instabilität
des Regierungssystems des Feudalismus
überwinden. Folglich entwickelte sich in der
inneren Staatenpraxis aus dem Prinzip der in-
neren Souveränität eine ganze Kette von die
moderne Staatlichkeit prägenden Grundsät-
zen, die auch heute noch gelten.

1. Änderung des Rechtskonzepts

Zunächst änderte sich aufgrund des Prinzips
der inneren Souveränität das Rechtskonzept
selbst in entscheidenden Punkten. Nicht
mehr Gott und die Natur vor allem des Men-
schen oder die Gewohnheit, sondern der
Wille des Fürsten war nun die letzte Quelle
allen Rechts. So mußte die gesamte Rechts-
ordnung einschließlich der Existenz und der
Kompetenzen der dem Staat ein- und unter-
geordneten juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts und des Privatrechts, ja müssen
heute etwa selbst die Grundrechte vom Wil-
len des Souveräns abgeleitet werden, damit
dem Souverän keine auf einer anderen
Rechtsquelle beruhenden und damit „originä-
ren" Rechte oder Kompetenzen entgegenge-
halten werden konnten, an die er gebunden
war. Damit aber war die Grundlage für ein
neues Rechtsverständnis gelegt, welches über
das mittelalterliche Verständnis des Rechts
als Bündel subjektiver Rechte weit hinaus-
ging und eine objektive Rechtsordnung be-
gründete, die je nach der Nähe der Rechts-
sätze zum Willen des Fürsten hierarchisch
aufgebaut — und damit dem modernen
Wissenschaftsbegriff entsprechend — einer
wissenschaftlichen Durchdringung fähig war.
Denn wenn wie im Mittelalter die wenigen
allgemeinen Prinzipien des damals den
Staatsaufbau prägenden Lehensrechts in den
immer bilateralen Rechtsbeziehungen jeweils
unterschiedlich konkretisiert werden, kann
eine einheitliche objektive Rechtsordnung,
die den Grundsätzen der widerspruchslosen
Einheit und der Gleichheit entsprechend auf-
gebaut ist, sich offensichtlich nicht entwik-
keln. Und wenn das Recht nicht letztlich
„machbar“ ist, sondern’nur in der historischen
Entwicklung aufscheint, die natürlich in den
verschiedenen Bereichen und hinsichtlich der
unterschiedlichen Rechtssubjekte je anders
verlaufen kann, ist die Entwicklung eines auf
Vernunftprinzipien aufgebauten Systems des
Rechts und des Staates undenkbar.
Das Souveränitätsdogma war damit Voraus-
setzung einerseits des systematischen Ver-
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nunftrechtsdenkens der Aufklärung und da-
mit der Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden auf das Recht, zum anderen aber auch
der nach Zweckgesichtspunkten und Ver-
nunftgründen ausgerichteten „künstlichen“,
„mechanischen" Konstruktion des Staates auf-
grund der modernen Staatszielbestimmungen
und insbesondere des Demokratie- und des
Rechtsstaatsprinzips. Gleichzeitig hat die Ent-
wicklung des rechtswissenschaftlichen Sy-
stemdenkens und der modernen Staatszielbe-
stimmungen faktisch die Durchsetzung des
Souveränitätsprinzips erheblich erleichtert
und dabei gleichzeitig auch dessen Inhalt mit-
bestimmt
Mit der Abstellung der rechtlichen Bindung
auf den einseitig-verbindlichen Willen des
Fürsten war dabei gleichzeitig auch die
Grundlage für das moderne Verständnis der
Staatsmacht als Hoheitsgewalt, d. h. als die
Befugnis vorgegeben, durch einseitige Akte
rechtlich zu binden. Diese Hoheitsgewalt ver-
wandelte sich dabei von der immer nur auf
die Stammesangehörigen bezogenen Perso-
nalhoheit in die auf das gesamte Gebiet sich
erstreckende Gebietshoheit Die Hoheitsge-
walt war nun nicht mehr wie im Mittelalter
auf einzelne, gewohnheitsrechtlich sich be-
gründende Regalien beschränkt sondern er-
streckte sich auf die gesamte Fülle der Staats-
aufgaben.
Der für die Begründung außergewöhnlicher
Kompetenzen und Rechte des Fürsten im
Mittelalter erforderliche Rückgriff auf den
Vertrag und auf die Zustimmung der Stände
verlor in diesem System natürlich seine Be-
deutung. Wenn dabei, der mittelalterlichen
Tradition entsprechend, die absolute Hoheits-
gewalt zunächst auch noch durch die Diskus-
sion um die Staatszwecke beschränkt war,
sollten die Staatszwecklehren doch erst mit
der Entwicklung des Liberalismus im 19. Jahr-
hundert5) zu einer auch rechtlichen Begren-
zung des Staates führen, die heute mit der
Erstreckung der Staatsaufgaben auf die mo-
dernen Wohlfahrtszwecke (Sozialstaatsprin-
zip) wieder weitgehend überwunden worden
ist6). Insbesondere trat nunmehr als Ausdruck
des fürstlichen Willens das Gesetz in den
Vordergrund der staatlichen Tätigkeit Da der
Fürst nicht an das vorangehende innerstaatli-
che Recht gebunden war, mußte das neue Ge-

5) Zu den Staatszwecklehren des 19. Jahrhunderts
vgl. G. Jellinek (Anm. 1), S. 595—624.
6) Vgl. H. P. Bull, Die Staatsaufgaben nach dem
Grundgesetz, 19772.
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setz im Gegensatz zur Rechtslage im Mittelal-
ter dem älteren Recht vorgehen.
Da im Mittelalter das Recht sich nur im Wege
der Gewohnheit entwickeln konnte, be-
schränkten sich die Staatsfunktionen damals
im wesentlichen auf die Gerichtsbarkeit; die
wenigen Gesetze der damaligen Epoche stell-
ten im wesentlichen nur Kodifikationen des
Gewohnheitsrechts dar — soweit sie refor-
mierend wirkten, sollten sie nur das „gute alte
Recht" wieder zum Bewußtsein bringen7). Die
Entwicklung des modernen Gesetzgebungs-
und Verwaltungsstaats setzte also die Durch-
setzung des Souveränitätsprinzips voraus.

9) Vgl. G. Jellinek (Anm. 1), S. 367 ff.

Diese Konzeption, die Regel „lex posterior
derogat legi priori“, welche der Auffassung
des Mittelalters widersprechend das neue
dem alten Recht vorgehen läßt, beruht dabei
offensichtlich auch auf einer mit der Entwick-
lung der modernen Wissenschaft verbunde-
nen logischen Umkehrung der Gesellschafts-
utopien: Ging die ursprüngliche Utopie näm-
lich von dem Gedanken aus, daß sich seit der
Vertreibung Adams und Evas aus dem Para-
dies die Zustände ständig verschlechtern, so
daß auf die goldene eine silberne und schließ-
lich eine eiserne Zeit folgt, stützten sich die
modernen Utopien auf den Fortschrittsgedan-
ken, der ursprünglich in der allmählichen
Durchsetzung des Gottesreichs, später nur
noch rein materiell am Fortschritt der Wis-
senschaften ausgerichtet war. In dieser Sicht
ist das neuere gleichzeitig immer auch das
bessere Recht8).

2. Durchsetzung des fürstlichen Willens
Die strikte Durchsetzung des fürstlichen Wil-
lens wurde dabei durch eine Kombination
zahlreicher Grundsätze erreicht. Einerseits
diente diesem Zweck schon die Tatsache, daß
die gesamte Rechtsordnung einschließlich
der Existenz und der Kompetenzen der
Staatsorgane vom fürstlichen Willen abgelei-
tet wurden, die dem Staat ein- und unterge-
ordneten Personen sich also dem Fürsten ge-
genüber nicht auf originäre Rechte berufen
konnten. Auf der anderen Seite wurde ein
Monopol des Fürsten für Armee und Polizei
und ein schlagkräftiger, dem Fürsten strikt
unterworfener Verwaltungsapparat errichtet.
Dabei wurde auf das Prinzip „Macht nur durch

) Vgl. F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der
Neuzeit, 19672, S. 189ff.
) Zur Umkehrung der Utopien vgl. H. Butterfield,

The Origins of Modern Science, 19572, Reprint 1980,
S.210ff

das Recht“ zurückgegriffen. Die dem Staat un-
ter- und eingeordneten Personen waren dem-
nach nicht nur rechtlich an den Willen des
Königs gebunden: Der ganze Staatsapparat
wurde vielmehr so aufgebaut, daß die Behör-
den soziologisch gar nicht anders konnten, als
den Willen des Fürsten durchzusetzen.

3. Barrieren für das subjektive
Rechtsstaatsprinzip

Wenn das Konzept der inneren Souveränität
auch die notwendige Voraussetzung des —
wie das Souveränitätsprinzip — auf die abso-
lute Rechtsdurchsetzung hinzielenden
Rechtsstaatsprinzips war und die ursprüng-
lich im Interesse einer vollen Durchsetzung
der Macht des Fürsten begründeten Prinzi-
pien der Widerspruchslosigkeit der Rechts-
ordnung und der Gleichheit der Individuen
sogar weitgehend mit den späteren Postula-
ten des Rechtsstaatsgedankens überein-
stimmten, gerichtsähnliche Kontrolle durch
Beschwerdekommissionen ursprünglich nicht
die subjektiven Rechte der Individuen, son-
dern der Durchsetzung der Allgemeininteres-
sen sicherstellen sollten, errichtet das Souve-
ränitätsprinzip auf der anderen Seite doch
auch faktisch und rechtlich nur schwer über-
windbare Barrieren für das subjektive Rechts-
staatsprinzip. Zunächst verbot und verbietet
das Souveränitätsprinzip auch heute noch das
für den Rechtsstaat typische Verständnis der
Grundrechte als überpositives, nicht vom
Willen des Staates abgeleitetes Recht. Zwei-
tens war es ungemein schwierig, den Souve-
rän und mit ihm den gesamten Staatsapparat,
wie vom Rechtsstaatsprinzip gefordert, an das
Recht zu binden: Wie im Völkerrecht griff die
Lehre hier auf die bindende Selbstverpflich-
tung des Staates9) oder auf die Tatsache zu-
rück, daß die abgeleiteten Staatsorgane an
den Willen des Fürsten gebunden waren.
Eng damit verbunden war der Gedanke, daß,
da der souveräne Staat an das Recht nicht
gebunden sei, ein rechtswidriges Handeln des
Staates und seiner Organe ausgeschlossen ist
(the king can do no wrong). Auch verbot der
Gedanke des Zuhöchstseins des Fürsten die
gerichtliche Kontrolle des staatlichen Han-
delns: Nur allmählich konnte der Rechts-
staatsgedanke zu einer gerichtlichen Kon-
trolle der Verwaltungsakte führen, während
in den meisten Staaten auch heute noch eine
gerichtliche Kontrolle der Akte des „souverä-
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nen“ Parlaments ausgeschlossen erscheint In
England kann darüber hinaus der Theorie
nach auch kein Parlament das nachfolgende

souveräne Parlament binden, so daß die Ver-
fassungsgesetzgebung theoretisch ausge-
schlossen erscheint ).10

II. Das Prinzip der äußeren Souveränität

1. Die Entwicklung eines modernen
Völkerrechts

Das Prinzip der äußeren Souveränität nach
welchem der souveräne Staat bzw. der Fürst
der Staatsgewalt eines anderen Staates nicht
unterworfen ist, wurde, wie dargestellt, vor
dem Grundsatz der inneren Souveränität ent-
wickelt Als umfassender, den gesamten In-
halt des Koexistenzvölkerrechts prägender
Grundsatz konnte sich auch das Prinzip der
äußeren Souveränität auf der Völkerrechts-
ebene allerdings erst entwickeln, nachdem
die nach dem Grundsatz der inneren Souverä-
nität aufgebauten modernen Flächenstaaten
entstanden waren. Denn erst mit diesem
Wandel entwickelte sich auf der Völker-
rechtsebene das Nebeneinander souveräner
Flächenstaaten, das den Inhalt des modernen
Völkerrechts bestimmt
Allerdings beruht die Entwicklung des mo-
dernen Völkerrechts auf einer ganzen Kette
von Voraussetzungen, die über das Prinzip
der inneren und der äußeren Souveränität
weit hinausgehen. Zwar ist es richtig, daß die
Entwicklung des Völkerrechts eine Schei-
dung zwischen dem Innen- und Außenraum
voraussetzt, die wegen der weitgehenden
Überschneidung der Lehnsverhältnisse über
alle Grenzen hinweg im Mittelalter jedenfalls
als theoretisches Konzept noch nicht möglich
war. Immerhin hätten sich über und neben
dem Lehnsrecht vereinzelte Rechtssätze des
Völkerrechts für die gegenseitigen Rechtsver-
hältnisse zwischen den untereinander nicht
in einem Lehnsverhältnis stehenden und des-
halb koordinierten Lehnsherren und Lehns-
leuten entwickeln können.
Eine solche Entwicklung des modernen Völ-
kerrechts erschien damals noch nicht not-
wendig, weil die entsprechenden Beziehun-
gen in einen Rechtsraum fielen, der durch die
Autorität von Kaiser und Papst jedenfalls par-
tiell geregelt war. Erst mit dem Entstehen der
souveränen Staaten, welche die Vormacht
von Kaiser und Papst abgeschüttelt hatten,
wurde die Entwicklung eines modernen Völ-
kerrechts möglich, das nach der Glaubens-
spaltung auch nicht mehr religiös gebunden
sein durfte.

Voraussetzung dafür wiederum war die auf
römische Autoren zurückgreifende Entwick-
lung des Gedankens der Völkerrechtsgemein-
schäft durch die spanischen Theologen des
16. Jahrhunderts111). Dabei konnte das ange-
sichts fehlender Staatenpraxis noch notwen-
dige Naturrecht nicht mehr durch Rückgriff
auf die gemeinsame Religion, sondern nur
noch auf die die Völkerrechtsgemeinschaft
verbindende Wertordnung der griechischen,
lateinischen und mittelalterlichen Klassiker
gestützt werden. Das erklärt die überaus rei-
chen Zitate der klassischen Autoren in den
Werken von Hugo Grotius ).12

10) Vgl. D. V. Dicey, Introduction to the Study of the
Law of the Constitution, 195910, Reprint 1982, S. 39.
1) Vgl. dazu A. Verdross/B. Simma, Universelles
Völkerrecht, 19843, S. Iff.
12) H. Grotius, De iure belli ac pacis libri-tres,
1625.

In der Folgezeit wurde mit dem Verblassen
des Bewußtseins einer gemeinsamen Tradi-
tion, insbesondere durch das Aufkommen des
Nationalstaatsgedankens der Inhalt des Völ-
kerrechts von solchen gemeinsamen Werten
abgelöst und, wie gezeigt werden wird, in ei-
nem doppelten Sinne nur noch auf das Souve-
ränitätsprinzip gestützt: Der Rechtsquelle
nach beruht das Völkerrecht, dem Souveräni-
tätsbegriff entsprechend, auf dem Willen der
Staaten; inhaltlich wird das Völkerrecht
durch den Gedanken der äußeren Souveräni-
tät bis ins Detail geprägt. Das war die Voraus-
setzung dafür, daß sich das Koexistenzvölker-
recht durch das isolierte, ungeplante Staaten-
handeln entwickeln konnte und sich wegen
seiner Wertentleerung im 19. und 20. Jahr-
hundert von Europa auf die ganze Welt er-
strecken konnte.
Die äußere Souveränität ist dabei nur die
nach außen gewendete Kehrseite des Prinzips
der inneren Souveränität, wenn man hierun-
ter die Eigenschaft des „Zuhöchstseins“ ver-
steht. Politisch gesehen hängen die innere
und die äußere Souveränität dagegen eng
voneinander ab, da, wenn der Grundsatz der
inneren Souveränität nicht gewahrt ist, Dritt-
staaten, wie das Beispiel des Heiligen Römi-
schen Reichs Deutscher Nation deutlich zeigt,
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im Rahmen des Grundsatzes „divide et impe-
ra" auch die äußere Souveränität des Staates
gefährden können.
Die Prinzipien der Souveränität bestimmen
dabei eindeutig den Inhalt des Staatsrechts
einerseits und das Völkerrecht andererseits.
Nach dem Strukturprinzip der inneren Souve-
ränität ist der innerstaatliche Willensbil-
dungsprozeß grundsätzlich hierarchisch auf-
gebaut und auf Subordination angelegt. Der
Grundsatz der äußeren Souveränität hat da-
gegen zur Folge, daß das Völkerrecht auf dem
gleichen Nebeneinander souveräner Staaten
beruht und somit als Koordinationsrecht ent-
wickelt wurde.
Gehen wir dabei über die bisherigen Ansätze
der Lehre und Praxis hinaus und entwickeln
wir wie für das Prinzip der .inneren Souverä-.
nität nunmehr die Grundsätze der äußeren
Souveränität, zeigt sich, daß das gesamte
Koexistenzvölkerrecht nur eine Ausprägung
des Prinzips der äußeren Souveränität dar-
stellt13). Aus der äußeren Souveränität fließt
zunächst einmal der Grundsatz, daß die Staa-
ten in ihrem Handeln frei sind, bis sie auf die
Grenzen des objektiven Völkerrechts stoßen,
oder besser: auf die subjektiven Rechte der
anderen Staaten. Dabei begründet das Souve-
ränitätsprinzip auf der einen Seite die umfas-
sende Handlungsfreiheit des handelnden
Staates A, andererseits aber auch Abwehr-
und Schadensersatzrechte des Staates B, die
gegen den Eingriff in die aus seiner Souverä-
nität fließenden Rechtsgüter (Kompetenzen,
Interessen an der Integrität des Gebiets, der
Staatsangehörigen und der Organisation) ge-
richtet sind. Das Koexistenzvölkerrecht be-
gründet deshalb Handlungs- und entgegen-
stehende Abwehrrechte in jeweils bilateralen
Rechtsbeziehungen.

14) H. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, 1899.
15) Zu diesem Begriff vgl. K. Vogel, Die Entschei-
dung des Grundgesetzes für die offene Staatlich-
keit, 1964.

Damit aber können wir die Behauptung
nachweisen, daß der gesamte Inhalt des
Koexistenzvölkerrechts vom Prinzip der äu-
ßeren Souveränität bestimmt wird: Einmal
gilt es, die Handlungsfreiheit des Staates A
und die Abwehrrechte der anderen Staaten
voneinander abzugrenzen und in Wertung
dieser Interessen die Kompetenzordnung und
damit Abwehr- (Immunitätsrecht, Interven-
tionsverbot, Gewaltverbot) und Schadenser-
satzansprüche zu bestimmen. Auf der ande-
ren Seite muß die Gebiets-, die Personal- und
die Organisationshoheit durch eine Abgren-

13) Zum folgenden vgl. meinen Aufsatz über die äu-
ßere Souveränität, in: Archiv des Völkerrechts,
1985, S. 60—86.

zung des Gebiets, der Staatsangehörigkeit
und der Organisation näher bestimmt wer-
den: Das aber ist der gesamte Inhalt des in
den Lehrbüchern des Völkerrechts gewöhn-
lich ausschließlich behandelten Koexistenz-
völkerrechts.

2. Der Staat als nach außen abgeschlossene
Wirkungseinheit

Das Prinzip der äußeren Souveränität hat da-
bei — diese Grundsätze wurden erst Ende des
19. Jahrhunderts in einer gewissen Überstei-
gerung dieses Grundsatzes abgeleitet — zur
Folge, daß der Staat als eine hierarchisch auf-
gebaute, nach außen hermetisch abgeschlos-
sene, nach innen hierarchisch aufgebaute
Wirkungseinheit erschien, die nach außen
nur vom Fürsten bzw. vom Außenminister als
Vertreter des Fürsten repräsentiert werden
konnte. Die notwendige Konsequenz dieser
Auffassung war eine Aufspaltung der früher
einheitlich verstandenen Weltrechtsordnung
in den Dualismus des Völkerrechts einerseits
und des nationalen Rechts andererseits. Das
Völkerrecht konnte nach dieser von Heinrich
Triepel14) entwickelten Auffassung im natio-
nalen Rechtsraum nur aufgrund einer Trans-
formation durch den nationalen Gesetzgeber
wirken.
Dieser Grundsatz der nach außen abgeschlos-
senen Wirkungseinheit der Staaten führte im
19. Jahrhundert in einer Überspitzung des
Souveränitätsprinzips auch zu dem geschlos-
senen Handelsstaat nach Johann Gottlieb
Fichte, der Leitbild für die Abschottung des
staatlichen Innenraums heute vor allem in
den Ostblockstaaten wurde. Demgegenüber
begründete der Rechtsstaatsgedanke der
Freiheit des Menschen den Gegentyp der „of-
fenen Staatlichkeit“ ) .15

3. Die Rechtskonzeption des Völkerrechts
im Wandel

Wie das Prinzip der inneren Souveränität, hat
auch der Grundsatz der äußeren Souveränität
die Rechtskonzeption des Völkerrechts ver-
wandelt. Mit dem Souveränitätsprinzip eng
verbunden war nämlich der Gedanke, daß al-
les Recht nicht durch Rückgriff auf eine na-
turrechtliche Spekulation, sondern nur auf
den Willen eines übergeordneten Staatsor-
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gans abgeleitet werden konnte. Diese positi-
vistische Auffassung setzte sich auch im Völ-
kerrecht durch. An die Stelle der von Hugo
Grotius entwickelten Naturrechtslehre trat
zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Staaten-
praxis als einzige Rechtsquelle des Völker-
rechts.
Dabei hatte das Völkerrecht aber erhebliche
Schwierigkeiten, das Willensdogma des Posi-
tivismus zu übernehmen. Denn abweichend
vom nationalen Rechtsraum gab es auf der
Ebene des Völkerrechts eine übergeordnete
souveräne Zentralinstanz nicht, aus derem
Willen das Völkerrecht abgeleitet werden
konnte. Dem Prinzip der äußeren Souveräni-
tät der Staaten entsprechend wurde deshalb
die Bindungswirkung des Völkerrechts auf
die Selbstbindung des Staates isoliert oder
mit anderen zusammenwirkenden Staaten ge-
stützt16), wenn man nicht wie John Austin
mangels eines zentralen Gesetzgebungs-
organs oder internationaler Zwangsvoll-
streckungsmöglichkeiten den Rechtscharak-
ter des Völkerrechts überhaupt leugnete ).17

16 Vgl. H. Triepel (Anm. 14). '
17) J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Phi-
losophy of Positive Law, 18855.
18) Zur Entwicklung der Völkerrechtssubjektivität
der internationalen Organisationen und der Indivi-
duen vgl. A.Verdross/B.Simma (Anm. 11\ S. 66 ff.;

Die Souveränitätslehre hatte dabei Auswir-
kungen bis in die einzelnen Verästelungen
der Rechtsquellenlehre und bis in den Inhalt
des materiellen Völkerrechts hinein. So
wurde in Weiterführung einer auf Cornelius
van Bynkershoek zurückreichenden Tradition
die Völkergewohnheitsrecht begründende
Staatenpraxis als ein Völkerrechtsvertrag ge-
deutet, an den nur die Staaten gebunden sind,
die eine entsprechende Praxis ausdrücklich
gesetzt oder der Praxis der anderen Staaten
stillschweigend zugestimmt haben.
Nur eine solche Konstruktion entsprach der
Hegelschen Konzeption des Völkerrechts als
„Außenstaatsrecht", nach welcher die Bin-
dungswirkung des Völkerrechts auf dem Wil-
len jedes einzelnen Staates beruht. Da das ge-
samte innen und außen geltende Recht vom
souveränen Staat abgeleitet war, stellten na-
türlich auch nur die Staaten originäre Völker-
rechtssubjekte dar. Die Völkerrechtssubjekti-
vität der internationalen Organisationen und
der Individuen wurde deshalb lange Zeit ge-
leugnet und erst gegen Mitte des 20. Jahrhun-
derts voll anerkannt18). Dabei gilt aufgrund
des Souveränitätsprinzips noch heute der

Grundsatz, daß es sich hierbei um eine abge-
leitete Völkerrechtssubjektivität handelt, die
nur aus von den Staaten abgeschlossenen
Verträgen fließen kann und über welche die
Staaten auch wieder frei verfügen können.

Diese umfassende Verfügungsgewalt der
Staaten vor allem über die Individualrechte
im Völkerrechtsraum beruht dabei neben
dem Gedanken, daß die Rechtspositionen der
dem Staat ein- und untergeordneten juristi-
schen und natürlichen Personen nur vom
Staat abgeleitet sind und deshalb vom Staat
auch beliebig wieder aufgehoben werden 
konnten, auf dem ebenfalls aus dem Sou-
veränitätsprinzip fließenden Grundsatz der
„Mediatisierung“ der Individuen, der auf dem
Konzept gründet, daß die Individuen in dem
nach außen gegenüber dem Völkerrechts-
raum strikt abgeschlossenen, impermeablen
staatlichen Rechtsraum stehen und deshalb
vom Völkerrecht nicht erfaßt werden können.
Ersetzt man mit den auch im Völkerrechts-
raum — wie die internationalen und regiona-
len Menschenrechtspakte deutlich zeigen —
geltenden Prinzipien das Souveränitäts-
durch das Rechtsstaatsprinzip, beruht die Me-
diatisierung der Individuen und deshalb auch
die Verfügungsgewalt der Staaten über die
Individualrechte dagegen auf der Tatsache,
daß, da das Völkerrecht mangels obligatori-
scher Gerichtsbarkeit nicht in einem Ge-
richtsverfahren, sondern im politischen Wil-
lensbildungsprozeß der Staaten durchgesetzt
wird, die Staaten die Rechtspositionen ihrer
Angehörigen im internationalen Rechtsraum
repräsentieren müssen, weil das Individuum 
in einem solchen Willensbildungsprozeß
kaum eine Durchsetzungschance besitzt. Daß
dabei das Souveränitäts- und Rechtsstaats-
prinzip auch heute noch im Völkerrechts-
raum im Gegensatz zum nationalen Rechts-
raum die Verfügungsgewalt der Staaten über
die Individualrechte begründet, zeigt die Tat-
sache, daß nach den Prinzipien der Wiener
Vertragsrechtskonvention gegen die Grund-
rechte der nationalen Verfassungen versto-
ßende Völkerrechtsverträge in vollem Um-
fang gültig sind. Dieser Grundsatz, daß die
Staaten „Herren der Verträge“ sind, gilt dabei
heute noch bis in das Europäische Gemein-
schaftsrecht hinein: Danach können die Re-
gierungen im Ministerrat nicht nur als Organ
der EG die satzungsgemäßen Kompetenzen
des Ministerrats, sondern als Vertreter der
Staaten auch die Fülle der Hoheitsgewalt der
Staaten mit der Folge ausüben, daß sie die
Gründungsverträge der EG durch einseitige,
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in Verträge umgedeutete Beschlüsse auch au-
ßerhalb der in den Satzungen vorgesehenen
Änderungsverfahren verbindlich ändern und
ergänzen können ).19

4. Das Auseinanderfallen von rechtlicher
und politischer Souveränität

Von der bisher besprochenen rechtlichen Be-
deutung des Souveränitätsprinzips ist seine
politische Bedeutung zu unterscheiden. In der
Tat haben alle Staaten der Völkerrechtsge-

meinschaft, obwohl sie rechtlich gesehen sou-
veräne Staaten geblieben sind, politisch gese-
hen ihre Souveränität weitgehend dadurch
verloren, daß sie in fast allen Bereichen des
staatlichen Lebens von anderen Staaten ab-
hängig geworden sind. Dieses Auseinander-
fallen der rechtlichen und der politischen
Souveränität zeigt sich insbesondere bei den
„Satellitenstaaten“ des Ostblocks, deren man-
gelnde politische Souveränität allerdings in
der im Rahmen des proletarischen Internatio-
nalismus entwickelten Breschnew-Doktrin
auch rechtlich allmählich abgebaut wurde.

III. Vom Koexistenzvölkerrecht zum Kooperationsvölkerrecht

1. Ausweitung der Staatsaufgaben

Bis zur Mitte, teilweise bis zum Ende des
19. Jahrhunderts konnten die damals wegen
des Zensuswahlrechts tonangebenden Besitz-
bürger ihre Interessen weitgehend isoliert
oder im Zusammenwirken mit den anderen
Gliedern der Gesellschaft im Rahmen der
klassischen Freiheiten ohne Leistungen des
Staates befriedigen. In der liberalen Konzep-
tion waren deshalb die Staatsaufgaben auf
den Schutz dieser klassischen Freiheiten, d. h.
aber auf die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung nach innen und
nach außen beschränkt (Nachtwächterstaat
Ferdinand Lassalles, „Etat-gendarme“ nach der
französischen Definition).
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mußte der Staat auch die Interessen der nun-
mehr wahlberechtigten Arbeitnehmer wahr-
nehmen, die für die Durchsetzung ihrer sozia-
len Grundrechte auf Leistungen des Staates
zunehmend angewiesen waren. Darüber hin-
aus waren nunmehr auch die Bürgerschichten
von den Leistungen des Staates im Bereich
der Daseinsvorsorge (Wasser, Energie, Gas
usw.) abhängig. Die Folge war, daß sich die
Staatsaufgaben von der Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf 
alle modernen Wohlfahrtsaufgaben erstreck-
ten und neben die klassischen Grundrechte
seit der Zeit der Weimarer Reichsverfassung
soziale Grundrechte oder — wie im Grundge-
setz — das Sozialstaatsprinzip traten. Darüber
hinaus konnte seit der Mitte des 19. Jahrhun-*

’) Vgl. dazu einerseits I. Seidl-Hohenveldern, Im-
munität Internationaler Organisationen in Dienst-
rechtsstreitfällen, 1981, andererseits A. Bleckmann,
Internationale Beamtenstreitigkeiten vor nationa-
len Gerichten, 1981.

derts auch der isoliert handelnde Staat die
Allgemeininteressen seiner Bevölkerung
nicht mehr allein befriedigen; er war zu die-
sem Zweck auf die Zusammenarbeit mit den
anderen Staaten angewiesen.

2. Auswirkungen auf die Völkerrechtsord-
nung

Diese Entwicklung hatte erhebliche Auswir-
kungen auf die Struktur und damit auf den
Inhalt der Völkerrechtsordnung:

a) Souveränitätsverzicbt durch internationale
Kooperation

Zunächst einmal wurde die Aufrechterhal-
tung und Erweiterung der Souveränitätsele-
mente (Gebiets-, Personal- und Organisations-
hoheit mit den dazugehörigen Integrationsin-
teressen) nicht mehr als einziges oder zumin-
dest als letztes Ziel des staatlichen Handelns
und der Völkerrechtsordnung als „geronne-
ner“ Außenpolitik begriffen. In den Vorder-
grund traten nun vielmehr — auch unter der
Einwirkung des Demokratie-, des Rechts- und
des Sozialstaatsprinzips — die Wohlfahrtsin-
teressen der Bevölkerung. Die Souveränität
und ihre einzelnen Elemente waren folglich
nicht mehr Endziele der Politik, sondern nur
noch Mittel zur Erreichung dieser-neuen End-
ziele. Wenn und soweit die Allgemeininteres-
sen der Völker dies verlangten, konnten diese
Souveränitätselemente damit nunmehr auch
aufgegeben werden.
Ein solcher Souveränitätsverzicht wurde
durch die den Allgemeininteressen dienende
internationale Kooperation in mehrfacher Be-
ziehung erforderlich. Auf der einen Seite ver-
langte der Grundsatz der Rechtssicherheit,
der allein die für die Allgemeininteressen er-
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forderlichen Gegenleistungen der anderen
Staaten gewährleisten konnte, daß die für die
internationale Kooperation erforderlichen
Entscheidungen rechtlich verbindlich waren
und automatisch durchgesetzt wurden. Die
Folge war ine relativ schnelle Weiterent-
wicklung des internationalen Vertragsrechts.
Es ist nicht erstaunlich, daß die Wiener Ver-
tragsrechtskonvention von 1969 als eine der
ersten Kodifikationen der UNO verabschie-
det wurde und daß auf der Grundlage „pacta
sunt servanda" sich ein dichtes Netz von vor
allem multilateralen Völkerrechtsverträgen
entwickelte. Die immer neuen, wenn meist
auch gescheiterten Anläufe der Völkerrechts-
gemeinschaft zur Einführung einer obligatori-
schen Gerichtsbarkeit zeugen von dem tief
empfundenen Bedürfnis nach wachsender
Rechtssicherheit Am weitesten ging der Sou-
veränitätsverzicht aber bei der notwendig ge-
wordenen kontinuierlichen Zusammenarbeit
der Staaten in den internationalen und vor
allem in den supranationalen Organisationen,
in denen die Staaten auf ihr Ermessen bei der
Entscheidung verzichteten, wann sie mit wel-
chen Staaten bindende Vereinbarungen
schließen sollten. Der Souveränitätsverzicht
ging dabei über die Einführung des Mehr-
heitsprinzips bis — in der EG — zur automati-
schen unmittelbaren Wirkung der internatio-
nalen Beschlüsse im nationalen Rechtsraum.
Dieser Entwicklung kam dabei zugute, daß
die Souveränität und ihre Elemente von der
durchaus herrschenden Lehre im Völkerrecht
nie als an bestimmten Allgemeininteressen
ausgerichtete Kompetenzen, sondern immer
nur als subjektive Rechte der Staaten verstan-
den worden sind, welche die Staaten zur Ver-
folgung beliebiger Ziele ausüben und über die
sie deshalb auch frei verfügen konnten. So
wird es erklärlich, daß die überaus starken
Beschränkungen der Souveränität, denen die
Staaten aufgrund des im Kooperationsvölker-
recht immer dichter werdenden Netzes der
völkerrechtlichen Verträge unterworfen wer-
den, nicht eigentlich als Widerspruch zum
Souveränitätsprinzip verstanden wurden.
Auch die nunmehr notwendige Zusammenar-
beit in internationalen Organisationen, die
Unterwerfung unter die internationale Ge-
richtsbarkeit wurde so ermöglicht.
Allerdings bildete und bildet die staatliche
Souveränität noch heute die letzte Hemm-
schwelle für einen starken Verzicht auf Sou-
veränitätsrechte. Dabei wird die Souveränität
teilweise, wie von den Staaten des Ostblocks
und den Entwicklungsstaaten, immer noch als

eines der letzten Ziele des staatlichen Han-
delns begriffen, auf die man mit Ausnahme
des Vertragsschlusses nicht verzichten darf.
In den westlichen, vor allem in den europäi-
schen Staaten bildet das Souveränitätsprinzip
dagegen die Untergrenze der staatlichen Ver-
pflichtungen. In der Tat ist mangels der not-
wendigen Homogenität in den internationa-
len und supranationalen Organisationen
nicht sichergestellt, daß eine Mehrheitsent-
scheidung der Staaten die Interessen der
Minderheit hinreichend berücksichtigen wird
oder daß die Mehrheit eines Tages zur Min-
derheit wird. Nur das mit der Einstimmigkeit
verbundene „Vetorecht“ der Staaten sichert so
die Berücksichtigung auch der eigenen Inter-
essen.
Darüber darf die Tatsache nicht hinwegtäu-
schen, daß zahlreiche internationale Organi-
sationen, insbesondere die UNO und ihre
Sonderorganisationen, das Mehrheitsprinzip
eingeführt haben20). Eine solche Entwicklung
wird von den Staaten nur akzeptiert, wenn
und soweit die innerstaatliche Durchsetzung
der Entscheidungen dieser Organisationen
noch nicht gesichert wird, so daß den Staaten
bei der Entscheidung über den Vollzug der
internationalen Beschlüsse ein breiter Er-
messensspielraum zusteht Das ist angesichts
der fehlenden internationalen Zwangsvoll-
streckung und der Tatsache, daß im Gegen-
satz zu den Verträgen und zum Völkerge-
wohnheitsrecht das nationale Verfassungs-
recht in der Regel die Beschlüsse der interna-
tionalen Organisationen nicht in nationales
Recht transformiert und so den innerstaatli-
chen Vollzug automatisch sichert, auch der
Fall, wenn und soweit die Beschlüsse der in-
ternationalen Organisationen rechtlich ver-
bindlich sind. Wenn dagegen die Rechtsakte
der supranationalen Organisationen wie die
der EG in Durchbrechung der Impermeabili-
tät der Staaten im innerstaatlichen Rechts-
raum mit höherem Rang als alle nationalen
Rechtssätze unmittelbar innerstaatlich wir-
ken21) und damit das Vollzugsermessen der
Staaten auf Null reduziert wird, halten die
Staaten wie im Ministerrat der EG auch dann
an dem Grundsatz der Einstimmigkeit fest,
wenn die Verträge ein Mehrheitssystem ein-
geführt haben.

20) Zum Stand der Entwicklung des Mehrheitsprin-
zips in den internationalen Organisationen vgl.
I. Seidl-Hohenveldern, Das Recht der internationa-
len Organisationen, 19854, S. 145 f.
21) Vgl. A Bleckmann, Europarecht. Das Recht der
EWG, 19854, S.63ff., insbesondere für Richtlinien
S. 74 f.
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Der Grund hierfür ist, daß — wie bei der
nationalen Verfassung das Demokratieprinzip
_ den Staaten die durch ihr Vetorecht gesi-
cherte Richtigkeit der Entscheidungen wich-
tiger ist als der Grundsatz, daß zum Schutz
der nationalen Allgemeininteressen über-
haupt eine internationale Entscheidung er-
geht und diese Entscheidung tatsächlich auch
lückenlos durchgesetzt wird. Ein Fortschritt
der Entwicklung der internationalen Organi-
sationen ist also nur möglich, wenn und so-
weit es gelingt, daß, wie in den europäischen
Gründungsverträgen, durch ein bestimmtes
Abschlußverfahren (Stimmwägung, Notwen-
digkeit so zahlreicher Stimmen, so daß jeweils
zumindest ein Staat der Staatengruppe mit
gemeinsamer Interessenlage zustimmen muß,
Schutz der „Grundrechte“ der überstimmten
Staaten in Verbindung mit einer Gerichtskon-
trolle, die sich auch auf die Frage richtet, ob
Garantien für eine sachlich-gerechte Abwä-
gung der Interessen vorliegen) die Richtigkeit
der Entscheidungen der internationalen Or-
ganisationen gewährleistet wird.

b) Neues Rechtsverständnis im Völkerrecht
Die liberale, von John Locke entwickelte,
durch Jeremy Bentham und John Stuart Mill
vertiefte Lehre hat dabei gesehen, daß die
Allgemeininteressen des Volkes letztlich mit
den Interessen der Individuen identisch sind,
oder besser: mit den durch die klassichen und
sozialen Grundrechte im weitesten Sinne ge-
schützten Individualinteressen, die heute
auch auf der internationalen und regionalen
Ebene durch Menschenrechtspakte geschützt
werden. Damit aber ist der Weg frei für ein
neues, das postivistische Willensdogma über-
windende Rechtsverständnis auch im Völker-
recht. Das zeigt sich im Völkerrecht aller-
dings bisher nur in der Tatsache, daß die —
weiterhin von den Staaten abgeleitete — Völ-
kerrechtssubjektivität der internationalen Or-
ganisationen, der INGOs (NON-GOUVER-
NEMENTALE INTERNATIONALE ORGA-
NISATIONEN) und der Individuen weitge-
hend anerkannt wird. Naturrechtliche Gedan-
kengänge zeigen sich dabei auch in der Aner-
kennung zwingenden Völkerrechts, bei des-
sen Verletzung die bi- und multilateralen
Verträge nichtig sind, und in den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen als dritte echte Rechts-
quelle des Völkerrechts und insbesondere
des Europäischen Gemeinschaftsrechts, die
aus dem Vergleich des nationalen Rechts —
besser: aus der gemeinsamen Rechts- und
Verfassungstradition der Mitgliedstaaten —
zu entwickeln sind. Denn wenn auch die Be-

gründung für die Verbindlichkeit dieser allge-
meinen Rechtsgrundsätze je nach den Auto-
ren sehr unterschiedlich verlaufen mag, han-
delt es sich bei der „gemeinsamen Verfas-
sungstradition der Mitgliedstaaten" in der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs22) doch letztlich um eine philosophische
Grundhaltung, welche der Naturrechtslehre
nahe verwandt ist.

22) Vgl. A. Bleckmann (Anm. 21), S. 109.
23) Zum Interventionsverbot im Völkerrecht vgl.
die Literatur bei A Verdross/B. Simma (Anm. 11),
S. 300 ff.

c) Konsequenzen für das Koexistenzvölker-
recht

Wenn ferner die Endziele der Außenpolitik
der Staaten und damit das Völkerrecht als die
„geronnene" Außenpolitik vom Souveränitäts-
prinzip auf die Wohlfahrtsinteressen der Indi-
viduen ausgedehnt worden sind, hat das ent-
scheidende Konsequenzen auch für das an
sich weiterbestehende Koexistenzvölker-
recht Denn die Interessen des handelnden
Staates und des Staates, in dessen Rechte der
handelnde Staat eingreift, werden sich nun-
mehr von der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung auf die Gesamt-
heit der Wohlfahrtsinteressen erstrecken.
Das hat zur Folge, daß der Umfang der beider-
seitigen Handlungsfreiheiten und Abwehr-
rechte sich entsprechend erweitert Die Pro-
blematik des damit angesprochenen, durch
das sogenannte Interventionsverbot ) nur
teilweise gelösten Problems verschärft sich
dabei noch durch die Tatsache, daß infolge
der Interdependenz in einer zunehmend klei

23

-
ner werdenden Welt heute fast jedes an sich
rein innerstaatliche Handeln des Staates A in
die völkerrechtlich geschützten Interessen
der anderen Staaten eingreift. Die Folge ist-
daß das Problem der Abgrenzung der gegen-
seitigen Kompetenzen und Rechte nicht mög-
lich ist, sondern eine Interessenabwägung im
Einzelfall erforderlich wird, zu welcher die
Staaten im Rahmen des völkerrechtlichen
Rechtsmißbrauchs verpflichtet sein dürften.
Im Zeitalter des Koexistenzvölkerrechts, also
des Nebeneinanders souveräner und gleicher
Staaten, bestand die Intervention des Staates
A in die Souveränitätsinteressen des Staates
B meistens in kriegerischen Besetzungen. Da-
gegen bot das damals ohnehin wenig effek-
tive Völkerrecht keinen hinreichenden
Schutz. Dieser Schutz konnte deshalb nur in
der eigenen oder in der Macht der Allianzen
gesucht werden. Auf der anderen Seite hoffte
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jeder Staat, weil sein Ziel die Aufrechterhal-
tung und Erweiterung der Souveränitätsele-
mente war, durch einen Krieg und durch An-
nexionen seine Macht und sein Prestige ver-
mehren zu können. Die notwendige Folge
war, daß das Koexistenzvölkerrecht der
Handlungsfreiheit größeres Gewicht als den
Abwehrrechten verlieh und deshalb diese Ab-
wehrrechte nur recht rudimentär ausgestaltet
wurden.
Im Zeitalter des Kooperationsvölkerrechts
wachsen dagegen die Zahl und der Umfang
der Interventionen in die Souveränitätsinter-
essen sprunghaft durch fast jedes Handeln,
das an sich im innerstaatlichen Bereich ver-
bleibt. Dagegen ist ein Schutz durch militäri-
sche Macht nicht mehr möglich. Darüber hin-
aus verbietet sich die militärische Gewalt
auch wegen der ungeheuren Wirkungen der
modernen Waffen. Andererseits ist das Völ-
kerrecht, weil die Staaten auf die Gegenlei-
stungen der anderen Staaten angewiesen sind
und weil sich eine entsprechende öffentliche
Meinung gebildet hat, heute wesentlich effek-
tiver als im 19. Jahrhundert. Niemand verfällt
deshalb mehr auf den abwegigen Gedanken,
das Völkerrecht stelle kein echtes Recht dar.
Aus all diesen Gründen haben sich zu Lasten
der Handlungsfreiheit die Abwehrrechte im
Kooperationsvölkerrecht verstärkt.

d) Sicherung der Richtigkeit
der Entscheidungen

Auf der nationalen Ebene wird zunehmend
anerkannt, daß das Demokratieprinzip und
damit der Wille des Souveräns und auch des
souveränen Staates am Rechts- und Sozial-
staatsprinzip, d. h. aber an den klassischen
und sozialen Grundrechten, seine letzte
Grenze findet, wenn diese Grundrechte heute
auch noch nicht als einzige legitime Ziele des
staatlichen Handelns begriffen werden. Das
hat seine Ursache in der Tatsache, daß im
Völkerrecht und im nationalen Recht das Or-
ganisationsrecht einschließlich des Souverä-
nitätsprinzips und damit das mit dem Souve-
ränitätsprinzip gekoppelte Demokratieprinzip
letztlich nur als Mittel zur Durchsetzung der
durch die klassischen und sozialen Grund-
rechte geschützten Individualinteressen be-
griffen werden.
In der Tat hatte das Demokratieprinzip in der
Sicht von Jean Jacques Rousseau als der in
diesem Bereich auch heute noch verbindli-
chen Autorität zwei unterschiedliche Ziele,
wenngleich diese Zwecke in seinem „Contrat
social" nicht deutlich auseinandergehalten

wurden. Einmal sollte die unmittelbare De-
mokratie, dem alten Traum vom Abbau der
Fremdherrschaft und den klassischen Freihei-
ten entsprechend, die Fremdherrschaft durch
den Fürsten aufheben. In der modernen Mas-
sendemokratie spielt diese Funktion wegen
der Einflußlosigkeit der isolierten Individuen,
die sich nicht mehr mit der Volksgemein-
schaft identifizieren, auf den politischen Wil-
lensbildungsprozeß heute kaum noch eine
Rolle. Die Verwirklichung des alten Mensch-
heitstraums des Abbaus der Herrschaft des
Menschen über den Menschen wird heute
nicht mehr eigentlich durch die Selbstherr-
schaft, sondern durch die „rule of law", also die
Herrschaft des Gesetzes oder besser: die
Herrschaft der Verfassung, gesucht. Danach
ist der Staat durch die Verfassung so aufzu-
bauen, daß sich kein Staatsorgan einschließ-
lich des Volkes der Bindungswirkung der
Verfassung entziehen kann.
Daß eine unmittelbare Demokratie nur durch
die Übernahme auch des Mehrheitsprinzips
funktionsfähig wird, hat auch Rousseau deut-
lich gesehen. Er begründete dabei die Mehr-
heitsherrschaft mit der Tatsache, daß die
Mehrheit auch die zumindest „wahren" Inter-
essen der Mehrheit, also die volont gnrale
der Gemeinschaft verwirklicht. Die beste In-
terpretation dieses bei Rousseau sehr unbe-
stimmt bleibenden Begriffs der volonte gn-
rale findet sich bei John Rawls24): Die Rück-
bindung an den Wählerwillen sichert nach
dieser Konzeption eine sachlich-gerechte Ab-
wägung der durch die klassischen und sozia-
len Grundrechte geschützten Interessen der
Individuen durch das Parlament

24) J. Rawls, A Theory of Justice, 1972, Reprint
24)

Nachdem also das Souveränitätsprinzip durch
die Monopolisierung der Macht beim Fürsten
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung gewährleistet hatte,
sollte das Demokratieprinzip das nunmehr in
den Vordergrund tretende Bedürfnis nach der
Richtigkeit der staatlichen Entscheidung si-
cherstellen, die angesichts der Tatsache, daß
der Fürst seinen eigenen, egoistischen Inter-
essen folgte, die sich nicht notwendig mit den
Allgemeininteressen deckten, durch das Sou-
veränitätsprinzip nicht gewährleistet schien.
Ebenso verlief die Entwicklung des Völker-
rechts. Zumindest seit der Wiener Vertrags-
rechtskonvention von 196925) ist anerkannt,
daß Verträge, welche gegen das zwingende
Völkerrecht verstoßen, nichtig sind. Unter
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zwingendem Völkerrecht werden dabei die
Normen verstanden, die im Allgemeininteres-
se der Völkerrechtsgemeinschaft, d. h. aber
doch wohl zum Schutz der durch die klassi-
schen und sozialen Grundrechte geschützten
Individualinteressen, erlassen worden sind26).
Damit findet aber auch das Souveränitätsprin-
zip in den Allgemeininteressen, d. h. aber im
„Rechts- und Sozialstaatsprinzip des Völker-
rechts", seine letzten Grenzen.

2) Text in: Sartorius II, Internationale Verträge.
Europarecht.
26) Zum ius cogens vgl. die Literatur bei A. Ver-
dross/B. Simma (Anm. 11), S. 328.
2) N. Politis, Le problme des limitations de la
souverainet et la theorie de Tabus des droits dans
les rapports internationaux, in: RdC ((Recueil des
cours de TAcademie internationale de le Haye.
6(1925), S.5ff„ 77 ff.
28) Vgl. die eingehende Darstellung bei H. Wieb-
ringhaus, Das Gesetz der funktionellen Verdoppe-
lung, 19552.
9) Vgl. zuletzt (ablehnend) R. K. Neuhaus, Das
Rechtsmißbrauchsverbot im heutigen Völkerrecht,
1984.

Die moderne Völkerrechtsentwicklung geht
aber über diese Ansätze weit hinaus. In der
Tat wird im nationalen Recht anerkannt, daß
der Staat nur im öffentlichen Interesse han-
deln darf. Auch für das Völkerrecht wird nun
zunehmend die Auffassung vertreten, daß die
Staaten bei ihrem Handeln im internationa-
len Rechtsraum nur die Allgemeininteressen
der Völkerrechtsgemeinschaft verwirklichen
dürfen. Aus den Rechtsinstituten des dtour-
nement de pouvoir und des abus de droits im
französischen Verwaltungs- und Privatrecht
hat in der Tat Nikolaos Politis 1926 das Insti-
tut des Rechtsmißbrauchsverbots entwik-
kelt27). In dieselbe Richtung zielt letztlich die
Auffassung von Georges Scelle, daß die Staa-
ten bei der Ausübung der auswärtigen Gewalt
nicht nur innerstaatliche, sondern doppel-
funktionell als Organe der Völkerrechtsge-
meinschaft auch Befugnisse dieser Gemein-
schaft ausüben28).
Die früher weitgehend als subjektive Rechte
verstandene Souveränität der Staaten, welche
diesen das Recht zum freien Belieben verlieh,
wird heute also zunehmend als an die All-
gemeininteressen der Völkerrechtsgemein-
schaft gebundene Kompetenz verstanden. Die
Tatsache, daß das Rechtsinstitut des Rechts-
mißbrauchs im Völkerrecht noch sehr um-
stritten ist29), zeigt dabei, daß diese Konzep-
tion sich bisher noch nicht voll durchsetzen
konnte.

e) Allgemeininteressen
der Völkerrechtsgemeinschaft

Wenn diese Interessen auch sehr schwer zu
definieren und von den Interessen der einzel-
nen Staaten abzugrenzen sind, haben sich
heute schon neben den staatlichen Interessen
Allgemeininteressen der gesamten Völker-
rechtsgemeinschaft entwickelt Solche Inter-
essen werden auf der nationalen Ebene von
der Zentralverwaltung definiert und durchge-
setzt Da es im Völkerrecht solche zentralen
Organe nicht gibt, werden auch die Allge-
meininteressen der Völkerrechtsgemein-
schaft von den einzelnen Staaten durchge-
setzt Das bedeutet, daß für die Mitgliedstaa-
ten entsprechende subjektive Rechte entste-
hen, die sie etwa durch eine Klage vor inter-
nationalen Gerichten oder durch eine Repres-
salie durchsetzen können.

f) Teilhaberrechte im Völkerrecht
Wir haben gesehen, daß die Souveränität auf
der einen Seite die Handlungsfreiheit des
Staates A, auf der anderen Seite Abwehr-
rechte des Staates B begründet Deshalb kann
man festhalten, daß — wie die Lehre des
18. Jahrhunderts richtig gesehen hat — die
Souveränität den Grundrechten der Indivi-
duen ähnelt, die ebenfalls im Laufe der histo-
rischen Entwicklung unterschiedliche Funk-
tionen entwickelt haben. Wie im nationalen
Recht die sozialen Grundrechte haben sich
dabei im Kooperationsvölkerrecht aus dem
Souveränitätsprinzip ebenfalls Teilhaberechte
in einem mehrfachen Sinne entwickelt Zu-
nächst einmal gilt hier der Grundsatz, daß die
Staaten aufgrund des Souveränitätsprinzips
grundsätzlich nur an Rechtssätze des Völker-
rechts gebunden sind, denen sie zugestimmt
haben. Wie das Demokratieprinzip im natio-
nalen Recht soll dieses „Vetorecht" der Staa-
ten sicherstellen, daß die Interessen aller
Staaten im politischen Willensbildungsprozeß
auf der internationalen Ebene hinreichend
berücksichtigt werden. Soweit dies nicht der
Fall ist, gilt heute auch auf der Rechtsebene
mit dem Rechtsmißbrauchsverbot der Grund-
satz, daß die Staaten alle betroffenen Interes-
sen sachlich-gerecht miteinander abzuwägen
haben. Auf diesen Prinzipien der Gerechtig-
keit beruht auch der von den Entwicklungs-
staaten erhobene Anspruch auf eine neue
Weltwirtschaftsordnung, die zu einer gerech-
teren Verteilung des Bruttosozialprodukts in
der Welt führen soll.
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Otto Kimminich

Neuere Entwicklungen des Minderheiten-
und Nationalitätenrechts

I. Definitionsprobleme

Minderheitenschutz ist überall dort notwen-
dig, wo durch Mehrheitsentscheidungen
Gruppeninteressen berührt werden können.
So ist ein Minderheitenschutz etwa im Parla-
mentsrecht, im Hochschulrecht, im Betriebs-
verfassungsrecht, im Aktienrecht und in ähn-
lichen Bereichen denkbar. Das völkerrechtli-
che Minderheitenrecht schützt ethnische
Minderheiten, d. h. Gruppen von Menschen,
für die jeweils die Ethnizität das entschei-
dende Kriterium für die Gruppenzugehörig-
keit ist Weitere Merkmale, wie z. B. die Reli-
gionszugehörigkeit, treten manchmal hinzu
und verstärken das Gruppenbewußtsein, sind
aber nach neuerer Terminologie nicht aus-
schlaggebend. Schon diese Tatsache spiegelt
eine bedeutsame geschichtliche Entwicklung
wider; denn die Wurzeln des modernen völ-
kerrechtlichen Minderheitenschutzes liegen
im religiösen Minderheitenschutz, der mit
dem Augsburger Religionsfrieden von 1555
begann. Heute wird der religiöse Minderhei-
tenschutz, der nicht mit dem Schutz einer
ethnischen Gruppe verknüpft ist, unter der
Überschrift „Religionsfreiheit" behandelt.
Aber mit der Beschränkung auf ethnische
Gruppen beginnen erst die eigentlichen Defi-
nitionsprobleme. Begriffe wie „ethnische Min-
derheit", „nationale Minderheit“, „Nationalität“
und „ethnische Gruppe" sind ebenso schwer
definierbar wie „Volk“ und „Nation“. Vereinfa-
chend kann gesagt werden, daß eine Minder-
heit im Sinne des Völkerrechts durch diesel-
ben Definitionsmerkmale gekennzeichnet ist
wie das Volk: gemeinsame Sprache, gemein-
same Kultur, gemeinsames historisches
Schicksal. Die Minderheit erscheint somit
prinzipiell als dasselbe wie ein Volk oder eine
Nation, jedoch ohne Staat. Ferner wird mit ihr
die Vorstellung von einer relativen zahlenmä-
ßigen Kleinheit verbunden.
Bei letzterem ist jedoch Vorsicht geboten.
Schon vor mehr als einem halben Jahrhun-
dert schrieb ein österreichischer Experte:
„Minderheitscharakter ist eben etwas anderes
als bloß geringere Größe des Siedlungsgebie-
tes und der Siedlungsdichte, wie sie auf den
Völkerkarten zur Darstellung kommen... Die
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Grundlage der Existenz einer Minderheit ist
rassische, kulturelle und wirtschaftliche Ei-
genart einer Volksgruppe; zu diesen einigen-
den Merkmalen muß noch die Gemeinsam-
keit bedeutenden Erlebens, Schicksalsge-
meinschaft, hinzukommen. Das Wesen einer
nationalen Minderheit macht das Vorhanden-
sein eines gepflegten, kräftigen Existenzwil-
lens aus. Dieser erst macht aus einer ethnisch
eigenartigen Gruppe eine nationale Minder-
heit"1)

) Viktor Guttmann, Die theoretischen Grundlagen
der Minderheitenfrage, Fünfkirchen 19312, S. 7f.
1a) Eine 1938 erschienene Bibliographie füllte be-
reits 265 Seiten. Vgl. Jacob Robinson, Das Minoritä-
tenproblem und seine Literatur, Berlin—Leipzig
1928.
2) Die Definition ist enthalten in einer vom Sekre-
tariat des Völkerbundes (Nachrichtenabteilung)
ohne Autorenangabe veröffentlichten Schrift „Der
Völkerbund und der Schutz der Minderheiten",
Genf 1923, S. 7.

In der Völkerbundsära, die eine wahre Flut
von Literatur zum Minderheitenrecht hervor-
brachte a ), orientierten1 sich die meisten Theo-
retiker an den damals real existierenden Min-
derheitenproblemen. Der Völkerbund selbst
definierte: „Unter Minderheiten versteht man
den Kreis der Personen anderer Rasse, Reli-
gion oder Sprache als derjenigen der Mehr-
heit der Bevölkerung des betreffenden Lan-
des. Diese Minderheiten sind wiederum zwei-
erlei Art, nämlich: a) Staatsangehörige einer
fremden Macht; b) Staatsangehörige dessel-
ben Landes.“2)
Die Vereinten Nationen legen ihrer Arbeit
eine andere Definition zugrunde: „Minderhei-
tenschutz ist der Schutz von nicht herrschen-
den Gruppen, die wegen ihres gemeinsamen
Wunsches auf Gleichbehandlung mit der
Mehrheit ein bestimmtes Maß von Sonderbe-
handlung fordern, um ihre grundlegenden Ei-
genschaften, die sie von der Mehrheit der Be-
völkerung unterscheiden, zu bewahren ... Die
grundlegenden schutzwürdigen Eigenschaf-
ten sind Abstammung, Sprache und Religion.
Eine Minderheit ist nur schutzwürdig, wenn
sie der Regierung ihres Staates ungeteilte
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Treue entgegenbringt. Ihre Angehörigen
müssen Staatsbürger des Staates sein.“3)

3 Die Definition wurde von einer Unterkommis-
sion der UN-Menschenrechtskommission ausgear-
beitet; sie ist hier zitiert nach Felix Ermacora, Der
Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten
Nationen, Wien — Stuttgart 1964, S. 29 f.
4) UN-Document E/CN.4/Sub.2/L.564 vom 21.6. 
1972.

5) Vgl. Eckart Klein, Nationale Befreiungskämpfe
und Dekolonisierungspolitik der Vereinten Natio-
nen, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, 1976, S. 618ff.
6) Vgl. Ludwig Bender, Die Rechtsnatur der natio-
nalen Minderheiten, Diss., Jena 1929, S. 14 ff.
7) Hans Eibl, Vom Sinn der Gegenwart, Wien —
Leipzig 1933, S. 337.

Auf der Grundlage eines Berichts von
Francesco Capotorti aus dem Jahre 1972
wurde die Definition gestrafft: „1. Der Begriff
Minderheit schließt nur jene nichtherrschen-
den Gruppen in einer Bevölkerung ein, die
stabile ethnische, religiöse oder sprachliche
Traditionen oder Kennzeichen besitzen und
zu bewahren wünschen, die sich deutlich von
jenen der übrigen Bevölkerung unterschei-
den; 2. derartige Minderheiten sollten auf je-
den Fall eine genügende Zahl von Personen
umfassen, die ausreicht, um derartige Tradi-
tionen oder Charakteristika zu bewahren;
3. solche Minderheiten müssen dem Staat ge-
genüber, dessen Staatsangehörigkeit sie be-
sitzen, loyal sein.“4)
Die Gegenüberstellung der Definitionen des
Völkerbunds und der UNO zeigt, daß heute
der Begriff der Minderheit für diejenigen
Gruppen reserviert ist, die sich nicht in der
Fremde, sondern in ihrer Heimat befinden. Im
geltenden Völkerrecht wird der Minderhei-
tenschutz deutlich vom Recht der Ausländer-
behandlung abgegrenzt. Dagegen gehört der
in den beiden UNO-Definitionen enthaltene
Hinweis auf die Loyalität, die die Angehöri-
gen einer Minderheit dem Territorialstaat
schulden, nicht zur juristischen Definition der
Minderheit Eine illoyale Minderheit bleibt
trotz ihrer Illoyalität eine Minderheit. Eine
andere Frage ist es, ob eine illoyale Minder-
heit vom Recht geschützt werden soll. Diese
Frage ist im völkerrechtswissenschaftlichen
Schrifttum im Zusammenhang mit dem
Selbstbestimmungsrecht — und dort insbe-
sondere bei der Spezialfrage, ob das Selbstbe-

in seinem oben erwähnten Bericht an die
Menschenrechtskommission der Vereinten
Nationen hat Capotorti am Ende einer sorg-
fältigen Studie festgestellt: „Die offizielle Hal-
tung der Staaten gegenüber den zu ihrer Be-
völkerung gehörenden Minderheitsgruppen
ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von dem
Extrem der verfassungsrechtlichen Anerken-

stimmungsrecht der Völker ein Recht auf Se-
zession beinhaltet — und dem Rechtsstatus
von Befreiungsbewegungen erörtert wor-
den5). Die UNO-Definitionen lassen erken-
nen, daß ihre Autoren den Minderheiten-
schutz an die Vorbedingung der Loyalität
knüpfen. Das entspricht der Struktur des gel-
tenden Völkerrechts, dem ja noch weitgehend
internationale Vollzugsorgane fehlen, so daß
sein Vollzug überwiegend den Organen der
souveränen Staaten obliegt. Von ihnen kann
nicht verlangt werden, daß sie eine illoyale
Gruppe schützen.

Die Unterscheidung zwischen loyalen und il-
loyalen Minderheiten führt zu dem Gedanken
der Einteilung von Minderheitengruppen
überhaupt. In der Literatur ist bereits in der
Völkerbundära zwischen geschützten und un-
geschützten Minderheiten sowie zwischen
echten und unechten, anerkannten und nicht
anerkannten Minderheiten unterschieden
worden6). Die echten Minderheiten wurden
— wegen der Lage ihres Siedlungsgebiets in-
mitten eines von einer anderen ethnischen
Gruppe besiedelten Landes — auch „Fern-
Minderheiten“ genannt. Unechte Minderhei-
ten sind in dieser Terminologie die sogenann-
ten Grenzland-Minderheiten. Es sind solche,
deren Siedlungsgebiete nicht inmitten des
fremdvölkischen Staates liegen, sondern an
der Grenze zu einem Staat, zu dessen Volk
die Minderheit ethnisch gehört. Hierzu
meinte damals ein anderer österreichischer
Gelehrter: „Liegt ein Volksteil so, daß er mit
der Hauptmasse seines Volkes räumlich ver-
bunden ist, so besteht ein Präjudiz dafür, daß
er keine Minorität in einem anderen Staate,
sondern daß die Grenze falsch gezogen sei' .7)

II. Völkerrechtliche Grundprobleme

nung bis zu dem Extrem der Verweigerung
jeglicher Anerkennung. Dazwischen gibt es
eine Reihe von mittleren Positionen: Aner-
kennung auf der Grundlage von Spezialgeset-
zen oder Verwaltungsmaßnahmen oder die

i einfache Anerkennung privater Institutionen
zur Vertretung der Interessen von Minder-
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heiten.“8) Er fügt hinzu, daß auch der Begriff
.Anerkennung“, den er in diesem Zusammen-
hang verwendet, vieldeutig ist. Manchmal be-
deutet er, daß eine Minderheitengruppe den
Status einer juristischen Person erhält, doch
sei dies außerordentlich selten der Fall.
Manchmal bedeutet er, daß die Mitglieder der
Minderheitengruppe ein Bündel von Rechten
erhalten, die dem Schutz der Gruppenexi-
stenz und Gruppenidentität dienen. Manch-
mal werden nur einzelne Rechte ohne ein
umfassendes Gesamtkonzept gewährt, so daß
die Anerkennung“ der Minderheit, die von
diesen Rechten mittelbar profitiert, nur par-
tiell oder sporadisch ist Dagegen könne von
einem echten Minderheitenschutz nur ge-
sprochen werden, wenn das Recht der Ange-
hörigen ethnischer Gruppen auf Beibehaltung
und Entfaltung ihrer Kultur und auf Gebrauch
ihrer Sprache gesichert sei9).

8) Francesco Capotorti, Study on the Rights of Per-
sons Belonging to Ethnie, Religious and Linguistic
Minorities, New York 1979, UN-Document E/CN.4/
Sub.2/384/Rev.l (im folgenden zitiert als Capotorti-
Bericht), S. 12.
9) Capotorti-Bericht (Anm. 8), S. 96.

Kann das Völkerrecht einen solchen Minder-
heitenschutz bewerkstelligen? Das Völker-
recht ist zu keiner Zeit ein Recht der Völker
gewesen, sondern immer ein Recht der Staa-
ten, und das ist trotz aller Fortschritte im Be-
reich der Menschenrechte und trotz der An-
erkennung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker als Bestandteil der geltenden interna-
tionalen Rechtsordnung grundsätzlich auch
so geblieben. Das Selbstbestimmungsrecht
der Völker ist das einzige Recht, dessen Trä-
ger Völker und Volksgruppen sind. Bezüglich
aller anderen Rechtsnormen können Minder-
heiten nur Begünstigte, nicht aber Rechtsträ-
ger sein.
Nach diesem Prinzip war das Minderheiten-
schutzsystem des Völkerbunds aufgebaut. Es
beruhte auf Verträgen, die den beteiligten
Staaten — Vielvölkerstaaten und Garantie-
mächten — Rechte zuteilten und Pflichten
auferlegten. Da die Minderheit, wie im vorste-
henden ausgeführt, definitionsgemäß eine
Volksgruppe ist, die nicht über einen eigenen
Staat verfügt, fehlen ihr die für den Vollzug
von Völkerrechtsnormen erforderlichen Or-
gane aber auch dann, wenn sie als Rechtsträ-
ger behandelt wird. So kann im Rahmen der
herrschenden internationalen Ordnung ein
wirksamer Minderheitenschutz nur durch
eine Kombination von Völkerrecht und inner-
staatlichem Recht erreicht werden. Die völ-

kerrechtliche Verankerung stützt das inner-
staatliche Recht, die innerstaatliche Normie-
rung vollzieht den völkerrechtlichen Schutz
und trägt als „Staatenpraxis“ zur Weiterent-
wicklung des Völkerrechts bei.
Bei alledem sollte nicht vergessen werden,
daß gerade im Bereich des Minderheiten-
schutzes die Grenzen der normativen Kraft
von Rechtsregeln nur allzu leicht schmerzlich
bewußt werden. Minderheitenschutz verlangt
mehr als nur die buchstabengetreue Befol-
gung positiven Rechts. Hierauf ist in den Ant-
worten auf die Umfrage der schweizerischen
Arbeitsgruppe für die Vorbereitung einer To-
talrevision der Bundesverfassung wiederholt
hingewiesen worden. Man hatte die Kantone
unter anderem gefragt, ob das Minderheiten-
recht in der neuen Verfassung verankert sein
sollte. Der Kanton Zürich antwortete: „Die
Frage, ob sich die Minderheiten innerhalb des
Staates wohl fühlen, hängt wohl mindestens
sosehr wie von verfassungsmäßigen Garan-
tien vom .psychologischen Klima' zwischen
den Bevölkerungsgruppen ab, das nicht ver-
fassungsmäßig geregelt werden kann, son-
dern durch Erziehung und Informationsaus-
tausch zu schaffen ist" ) Noch deutlicher for10 -
mulierte der Kanton Appenzell: „Das ganze
Repertoire, das zum Schutz der Minderheiten
ausgedacht werden kann, wird schließlich
versagen, wenn es der Mehrheit an der rech-
ten Gesinnung fehlt... Die größte Garantie
für die Interessen der Minderheiten beruht
auf der in der Schweiz noch gültigen staats-
bürgerlichen Kultur, wonach man die Minder-
heiten schützen will.“11)
In der völkerrechtlichen Fachliteratur ist viel
darüber geschrieben worden, aus welchen 
Gründen wohl das Minderheitenschutzsy-
stem des Völkerbundes versagt hat. Im Zuge
einer solchen Diskussion können viele tech-
nische Details angeführt werden. Die letzten
Endes entscheidende Ursache haben die bei-
den Schweizer Kantone in ihrer oben zitier-
ten Antwort aufgezeigt, nämlich die Abnei-
gung der Staaten gegen einen völkerrechtlich
abgesicherten Minderheitenschutz. Gerade
die Epoche des Völkerbunds, in der Minder-
heiten- und Territorialprobleme in unheilvol-
ler Weise verquickt wurden, schien die War-
nungen der Skeptiker zu bestätigen. Das trug
dazu bei, daß nach dem Zweiten Weltkrieg
das Wort „Minderheitenrecht" keinen guten

10) Arbeitsgruppe für die Vorbereitung einer Total-
revision der Bundesverfassung, Antworten Bd. 1
(Kantone), Bern 1969/70, S. 70.
11) Ebd., S. 689.
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Klang hatte. Gleichzeitig entstand aber auch
eine Abneigung gegen den Ausdruck „Min-
derheit" als solchen. Dies kam sogar in den
Stellungnahmen einzelner Regierungen zum
Entwurf eines Minderheitenschutzartikels in
der Menschenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen — der dann nicht in die Kon-
vention aufgenommen wurde — zur Sprache.
Die rumänische Regierung schrieb wörtlich:
„Der Ausdruck .nationale Minderheit' be-
zeichnete eine Kategorie von Staatsbürgern,
deren politischer, wirtschaftlicher und sozia-
ler Status niedriger war als derjenige von
Staatsbürgern, die der Mehrheit angehör-
ten."12)

16) Theodor Veiter, Nationalitätenkonflikt und
Volksgruppenrecht im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert, Bd. I, München 19842, S. 208 ff.
17 ) Peter Brugger, Ethnische Minderheiten und
Minderheitenschutz, in: Nationale Minderheiten in
Westeuropa, Schriften der Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung, Bonn 1975, S. 33.
18) Benjamin Akzin, Politische Probleme poly-eth-
nischer Gemeinwesen, in: Politische Vierteljahres-
schrift 1962, S. 110.

So ist es kein Zufall, daß seit etwa zehn Jah-
ren in den englischen Texten der ältere Aus-
druck „minority" in zunehmendem Maße ver-
drängt wird durch das Wort „ethnic group“. Im 
deutschen Sprachgebrauch wird das Wort
„Minderheit" durch „Volksgruppe" ersetzt. In
der Zusammensetzung mit dem Wortteil
„Recht" mag zwar das Wort „Minderheiten-
recht" noch überwiegen, aber auch „Volks-
gruppenrecht" wird immer häufiger verwen-
det, und zwar nicht nur im wissenschaftlichen
Schrifttum, sondern auch in amtlichen Doku-
menten 13). Daß auch die Definition der Volks-
gruppe Schwierigkeiten bereitet, soll nicht
verschwiegen werden. Ferner hat es nicht an
Versuchen gefehlt, die Begriffe „Volksgruppe“
und „Minderheit“ gegeneinander abzugren-
zen14). Aber gerade dabei füllte sich der
Volksgruppenbegriff immer mehr mit dem
Begriffsinhalt der nationalen Minderheit.
Mit Recht kam daher bereits vor zehn Jahren
ein Experte zu dem Ergebnis: „Wenn heute
vor allem die Vereinten Nationen versuchen,
sich um einen Begriff der nationalen Minder-
heiten zu bemühen, so tu sie das zugleich
auch im Namen einer Klärung des Begriffes
Volksgruppe. Es ist daher eher gleichgültig
geworden, ob konkret .nationale Minderheit'
gesagt wird oder .ethnische Gruppe'."15) In ei-

12 Capotorti-Bericht (Anm. 8), S. 813)
.Das österreichische Gesetz vom 7. Juli 1976
trägt die offizielle Bezeichnung: „Bundesgesetz
über die Rechtsstellung von Volksgruppen in
Österreich (Volksgruppengesetz)"; dem Europapar-
lament liegt der Entwurf eines europäischen Volks-
gruppenrechts vor.
4) Vgl. Peter Pernthaler, Volksgruppe und Minder-

heit als Rechtsbegriffe, in: Fritz Wittmann/Stefan
Graf Bethlen (Hrsg.), Volksgruppenrecht — Ein Bei-
trag zur Friedenssicherung, München — Wien
1980, S. 9 ff.
1) Theodor Veiter, Wege zu einem modernen
Volksgruppenrecht, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 18/75, S. 30.

nem seiner jüngsten Werke beschreibt der-
selbe Gelehrte die Entwicklung unter dem
Schlagwort „Von der Minderheit zur Volks-
gruppe" 16).
So entsteht heute, ein halbes Jahrhundert
nach dem Zusammenbruch des Minderhei-
tenschutzsystems des Völkerbunds, langsam
ein neues völkerrechtliches Minderheiten-
recht, dessen Konturen sich erst allmählich
abzeichnen. Das Ringen um begriffliche Klar-
heit ist noch nicht ganz beendet. Aber schon
treten auch einige grundlegende Erkennt-
nisse für die inhaltliche Gestaltung des künf-
tigen völkerrechtlichen Minderheiten- oder
Volksgruppenrechts in den Vordergrund. An
der Spitze steht die Feststellung, „daß das
Recht auf Schutz einer volklichen Minderheit
in seinem Umfang und Inhalt nicht allgemein
festgelegt werden kann, sondern sehr von der
besonderen Lage bedingt ist, in der sich die
Minderheit befindet“17). Aber obwohl ange-
sichts der Vielfalt von Faktoren, die zur kon-
kreten Situation der Volksgruppen beitragen,
auch das Spektrum der Maßnahmen zur Lö-
sung der Minderheitenprobleme breit ist, ha-
ben sich doch bestimmte Lösungstypen her-
auskristallisiert, die in der Literatur häufig
untersucht und meist in Verbindung mit kon-
kreten historischen Beispielen beschrieben
worden sind. So unterscheidet z. B. Benjamin
Akzin vier Lösungstypen:
1. Integrationstendenzen bei individueller
Gleichberechtigung;
2. Integrationstendenzen, verbunden mit (zeit-
weiligem) Mangel an individueller Gleichbe-
rechtigung;
3. Pluralismus bei individueller oder Grup-
pengleichberechtigung;
4. Pluralismus, verbunden mit mangelnder in-
dividueller oder Gruppengleichberechti-
gung ).18

Als das wahrscheinlichste Ergebnis des engen
nachbarlichen Zusammenlebens verschie-
dener ethnischer Gruppen in langen Zeiträu-
men vermutet er die Integration. Am sicher-
sten sei dies der Fall, wenn kein besonderer
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Wert auf die ethnische Unterscheidung als
Grundlage der politischen Organisation ge-
legt werde. So seien die europäischen Natio-
nen der Gegenwart fast ausnahmslos Integra-
tionsprodukte verschiedener, vorher beste-
hender ethnischer Gruppen. Doch erscheine
auch der ethnische Pluralismus „sowohl als
ein Tatbestand, als auch in Gestalt eines Mo-
dells, das von politischen Kräften zur Errei-
chung eines bestimmten Ziels absichtlich an-
gestrebt wird" ).19

Damit ist die Spannung aufgezeigt, in der die
rechtspolitsche Diskussion über die Zukunft
des völkerrechtlichen Minderheitenschutzes
steht Auf der einen Seite kann argumentiert
werden, der Minderheitenschutz sei im
Grunde genommen etwas Unnatürliches, weil
er den „natürlichen“, historischen Vorgang der
Einschmelzung unterschiedlicher ethnischer
Elemente in große Staatsnationen behindere.
Auf der anderen Seite kann darauf hingewie-
sen werden, daß der Traum vom Nationalstaat
eine gefährliche Illusion ist, während die
Poly-Ethnizität zu den „natürlichen" Gegeben-
heiten des Zusammenlebens der Menschen
gehört, denen sowohl das innerstaatliche
Recht als auch das Völkerrecht Rechnung
tragen muß. Jahrhundertelang haben das
die Herrschaftsordnungen im europäischen
Raum getan. Die Vielsprachigkeit der Bewoh-
ner war eine Selbstverständlichkeit für das
römische Weltreich ebenso wie für das Hei-
lige Römische Reich des Mittelalters, aber

III. Minderheitenschutz als Beitrag
Das Kriegs- und Gewaltverbot steht im Mit-
telpunkt der geltenden Völkerrechtsordnung.
Jede Rechtsdurchsetzung auf internationaler
Ebene darf nur mit friedlichen Mitteln durch-
geführt werden. Dieser Grundsatz bringt die
Völkerrechtsordnung, der ja noch immer ein
mit allgemeiner Autorität ausgestatteter Voll-
zugsapparat fehlt und die nicht einmal eine
obligatorische Gerichtsbarkeit kennt, in große
Schwierigkeiten. Was kann die organisierte
Staatengemeinschaft gegen einen Rechtsbre-
cher unternehmen? Auf diese in so allgemei-
ner Form gestellte Frage geben die Experten
eine detaillierte Antwort, die viele Durchset-
zungsmöglichkeiten im Rahmen der individu-
ellen und der kollektiven Selbsthilfe sowie
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit
aufzeigt, von denen der Laie kaum eine Ah-
nung hat.

19) Benjamin Akzin (Anm. 18), S. 110.

auch für die neuzeitlichen Staaten im Zeital-
ter des Absolutismus und der konstitutionel-
len Monarchie.

Die Unterdrückung der ethnischen — damit
zugleich der kulturellen, sprachlichen und re-
ligiösen — Vielfalt durch die Nationalstaaten
und Pseudo-Nationalstaaten seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts erscheint im Lichte die-
ser Betrachtungsweise als gefährliche Span-
nungsursache, die im Interesse des Weltfrie-
dens beseitigt werden muß. Freilich bedeutet
auch diese Sicht der Dinge nicht unbedingt,
daß der Minderheitenschutzgedanke des Völ-
kerbunds wiederbelebt werden muß. Eher
liegt es nahe, an eine grundlegende Anpas-
sung der Staatsorganisation an die Bedingun-
gen der Poly-Ethnizität im Einklang mit dem
im Gange befindlichen Wandel des Völker-
rechts zu denken20).

20) Vgl. Otto Kimminich, Rechtsprobleme der poly-
ethnischen Staatsorganisation, München — Mainz
1985.

Aber ganz gleich, ob man den Schwerpunkt
der völkerrechtlichen Problematik in den De-
tails der Ausformung des Minderheitenrechts
oder in der umfassenden Gestaltung der
Grundstrukturen sieht, bleibt es eine Tatsa-
che, daß die künftige Entwicklung des Min-
derheiten- und Volksgruppenrechts in die
Gesamtentwicklung des Völkerrechts einge-
paßt werden muß, damit sie ihre normative
Realität nicht verliert. Das bedeutet vor allem
die Berücksichtigung von zwei Hauptpro-
blemen des geltenden Völkerrechts: Frieden
und Menschenrechte.

zum Weltfrieden
Auch beim Aufbau eines völkerrechtlichen
Minderheitenschutzes können viele völker-
rechtliche Instrumente eingesetzt werden.
Aber eine grundlegende Schwierigkeit tritt in
diesem Bereich mit besonderer Härte auf: das
Verbot der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten eines souveränen Staates.
Da die ethnische Minderheit definitionsge-
mäß nicht über einen eigenen Staat verfügt,
sondern mitten im Territorium eines anderen
Staates lebt, der durch Völkerrechtsnormen
gezwungen werden soll, ihr einen besonderen
Rechtsstatus zu gewähren und in ständiger
Praxis aufrechtzuerhalten, ist der potentielle
Konflikt mit dem Verbot der Einmischung in
die inneren Angelegenheiten nur allzu nahe-
liegend. Deshalb ist es auch nicht verwunder-

B 43 18



lieh, daß sich die Staaten immer wieder auf
das Interventionsverbot des Art. 2 Ziff. 7 der
Satzung der Vereinten Nationen beriefen,
wenn die Behandlung von Minderheiten in
UNO-Gremien debattiert werden sollte ).21

Freilich gibt es Beispiele für den Mißbrauch
der Interessen von Minderheiten und Volks-
gruppen durch auswärtige Mächte. In der hi-
storischen und politikwissenschaftlichen Lite-
ratur nach dem Zweiten Weltkrieg überwo-
gen die Hinweise auf derartige Mißbräuche,
die dabei häufig nicht als solche dargestellt
wurden, sondern als zwangsläufige Folgen
des Minderheitenrechts. So findet sich immer
wieder der Vorwurf, diese oder jene Minder-
heit habe trotz bester Behandlung dem Staat,
unter dessen Territorialhoheit ihr Siedlungs-
gebiet stand, die Treue versagt. Mitunter ist
sogar versucht worden, mit solchen Behaup-
tungen Verbrechen wie Völkermord und Ver-
treibung zu rechtfertigen. Die rechtswissen-
schaftliche Diskussion darf dadurch nicht be-
lastet werden. Bei ihr geht es ganz einfach um
die Berücksichtigung der internationalen
Ausstrahlungen eines jeden Minderheiten-
problems und deren Bedeutung für den Welt-
frieden. Wenn das geltende Völkerrecht —
im Gegensatz zu der mit Inkrafttreten der
UNO-Satzung endgültig beendeten Epoche —
die Sicherung des Weltfriedens in den Mittel-
punkt aller seiner Normen stellt und die Frie-
denserhaltung allen seinen Subjekten, d. h.
den souveränen Staaten, zur unabdingbaren
Pflicht macht, so kann es die Behandlung von
Minderheiten und Volksgruppen nicht mehr
ausschließlich in der Zuständigkeit der souve-
ränen Staaten belassen.
Nicht zuletzt würde die Verweisung des Min-
derheitenrechts in den rein innerstaatlichen
Bereich eine jahrzehntelange Arbeit ver-
nichten und das Völkerrecht auf einen Ent-
wicklungsstand zurückwerfen, wie er vor dem
Inkrafttreten der Völkerbundsatzung bestand.
Denn obwohl der Völkerbund mit Recht kriti-
siert worden ist — weil er den Minderheiten-
schutz nicht voll in die Organisation des Bun-
des integrierte und keine mit ausreichenden
Kompetenzen ausgestatteten Vollzugsorgane

2) Vgl. Felix Ermacora, Der Minderheitenschutz in
der Arbeit der Vereinten Nationen, Wien — Stutt-
gart 1964, S. 29; ders., Innerstaatliche, regionale und
universelle Struktur eines Volksgruppenrechts, in:
Theodor Veiter (Bearbeiter), System eines interna-
tionalen Volksgruppenrechts, 11. Teil, Wien —
Stuttgart 1972, S. 21; ders., Human Rights and Do-
mestic Jurisdiction, in: Recueil des Cours, Acad-
mie de Droit International, La Haye, 1968/11,
S.372H.

schuf, vor allem aber, weil er die an ihn ge-
richteten Petitionen nicht ernst nahm — und
obwohl die Bilanz der bisherigen Arbeit der
Vereinten Nationen und des Europarats eher
enttäuschend ist, muß doch festgestellt wer-
den, daß es einen völkerrechtlichen Minder-
heiten- und Volksgruppenschutz gab und gibt,
und daß sein weiterer Ausbau nicht nur mög-
lich ist, sondern auch von elementaren Ent-
wicklungstendenzen der gegenwärtigen Völ-
kerrechtsordnung gefordert wird. Daß dane-
ben der innerstaatliche Minderheitenschutz
von Bedeutung bleibt, ist allerdings ebenfalls
unbestritten. Mit Recht wird daher „ein effek-
tives Schutzsystem unter Koordination der
dualistischen Form des Volksgruppenschut-
zes, nämlich des Staats- und Völkerrechts" ge-
fordert22).

22) Felix Ermacora, Innerstaatliche, regionale und
universelle Struktur eines Volksgruppenrechts, in:
Theodor Veiter (Bearbeiter) (Anm. 21), S. 22.
23) Vgl. James Fawcett, The International Protec-
tion of Minorities, Minority Rights Group Report
No. 41, London oj„ S. 14f.
24) Ekkehart Krippendorff, Minorities, Violence
and Peace Research, in: Journal of Peace Research
1979, S. 27ff.

Aber auch die Forderung nach der Schaffung
von Interventionsrechten zugunsten eines ef-
fektiven internationalen Minderheitenschut-
zes23) muß in diesem Licht gesehen werden.
Seit der kompromißlosen Hinwendung der
Völkerrechtsordnung zum Kriegs- und Ge-
waltverbot und zur allgemeinen Friedens-
pflicht hat der internationale Minderheiten-
und Volksgruppenschutz nur dann eine Exi-
stenzberechtigung, wenn er zum Weltfrieden
beiträgt. Diese Zielorientierung ist beim wei-
teren Ausbau des Minderheiten- und Volks-
gruppenschutzes in erster Linie zu beachten.
Diese Zielorientierung ist beim weiteren Aus-
bau des Minderheiten- und Volksgruppen-
schutzes in erster Linie zu beachten.
Angesichts der Erkenntnis, daß die Behand-
lung von Minderheiten und Volksgruppen
eine Frage ist, die das Problem des Weltfrie-
dens unmittelbar berührt, ist es erstaunlich,
daß sich die Friedensforschung bisher nur we-
nig mit den Problemen der ethnischen Min-
derheiten beschäftigt hat Eine Ausnahme
hiervon bilden die Arbeiten von Ekkehart
Krippendorff. Mit Recht beklagt auch er die
auf den Nationalstaat bezogene Denkweise:
der moderne Staat als der große Vereinfacher,
der „Schmelztiegel", innerhalb dessen die eth-
nische, religiöse und kulturelle Mannigfaltig-
keit in eine historisch neue Synthese trans-
formiert werden soll, nämlich in die vom
Staat geschaffene Nation24). Doch könne an-
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dererseits der überwältigende Erfolg dieser
national-kulturellen Homogenisierung mit
Hilfe des Staates nicht geleugnet werden.
Auch müsse befürchtet werden, daß dieser
Prozeß, der ja erst dreihundert Jahre — für
einige Nationen noch viel weniger — andaue-
re, noch keineswegs beendet sei. Andererseits
meint er, daß die Sezession unter Berufung
auf das Selbstbestimmungsrecht wahrschein-
lich nicht die richtige Lösung ist Sein Ergeb-
nis, daß noch viel mehr und differenziertere
Forschung erforderlich sei, um die Probleme,
die sich aus dem unvermuteten Auftreten von
Minderheiten als politischen Kräften in der
jüngsten Vergangenheit ergeben haben, ge-
nauer zu untersuchen, muß vom Standpunkt
der Völkerrechtswissenschaft unterstützt
werden.
Aber schon jetzt ist klar, daß im Zuge der Ent-
wicklung des Völkerrechts zu einem Recht
der internationalen Zusammenarbeit, das sich
an einem „internationalen Sozialstaatsprinzip“
orientiert25), eine Ausdehnung des Wirkungs-
bereichs völkerrechtlicher Regelungen über
die traditionellen Grenzen hinaus stattfinden
muß. Dieser Ausdehnungsprozeß ist am Bei-
spiel der Kriegsverhütung früh deutlich ge-
worden. Während das klassische Völkerrecht,
das mit dem Inkrafttreten der Völkerbundsat-
zung zu Ende ging, nur ein Kriegsrecht kann-
te, das die Wirkungen der einzelnen Kriegs-
handlungen begrenzte und das Verhalten im
Kriege selbst regelte, enthält das neue Völ-
kerrecht seit dem Ende des Ersten Welt-
kriegs auch Regeln, die den Krieg verhüten
sollen und damit in eine Sphäre eingreifen,
die sich vorher der völkerrechtlichen Nor-
mierung entzogen hatte.

25) Vgl. schon Ulrich Scheuner, 50 Jahre Völker-
recht, in: Fünfzig Jahre Institut für Internationales
Recht an der Universität Kiel, Hamburg 1965, Ver-
öffentlichungen des Instituts für Internationales
Recht an der Universität Kiel, Nr. 51, S. 35 ff. insbes.
S.53H.

26) Theodor Veiter, Nationalitätenkonflikt und
Volksgruppenrecht im 20. Jahrhundert, Bd. 1, Mün-
chen 1977, S. 194.

So entstand auch der Begriff der kollektiven
Sicherheit, der zunächst auf den militärischen
Bereich beschränkt war, heute aber durch den
Begriff der kollektiven wirtschaftlichen Si-
cherheit ergänzt wird. Es ist durchaus denk-
bar, daß das Minderheiten- und Volksgrup-

penrecht im Zuge einer konsequenten Fort-
führung dieser Entwicklung ebenfalls die
Grenzen der staatlichen Souveränität zurück-
drängt und damit den völkerrechtlichen Nor-
mierungen einen größeren Wirkungsbereich
verschafft Auf der Grundlage der Erkenntnis,
daß das Volksgruppenrecht ein „Faktor inne-
rer und äußerer Friedenssicherung" ist26), er-
scheint eine solche Entwicklung durchaus
realistisch.

Sie ist auch bereits in einem wichtigen Doku-
ment vorgezeichnet In der Schlußakte der
Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (KSZE) vom 1. August 1975
heißt es: „Die Teilnehmerstaaten, auf deren
Territorium nationale Minderheiten beste-
hen, werden .das Recht von Personen, die zu
solchen Minderheiten gehören, auf Gleich-
heit vor dem Gesetz achten; sie werden ihnen
jede Möglichkeit für den tatsächlichen Genuß
der Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
währen und werden auf diese Weise ihre be-
rechtigten Interessen in diesem Bereich
schützen.“ Der Satz befindet sich im Kapitel
„Fragen der Sicherheit in Europa". Unter der
Überschrift „Zusammenarbeit in humanitären
und anderen Bereichen“ wird die Minderhei-
tenfrage erneut angesprochen: „Die Teilneh-
merstaaten, in Anerkennung des Beitrags,
den die nationalen Minderheiten oder die re-
gionalen Kulturen zur Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen in verschiedenen Bereichen der
Kultur leisten können, beabsichtigen, wenn
auf ihrem Territorium solche Minderheiten
oder Kulturen existieren, diesen Beitrag un-
ter Berücksichtigung der legitimen Interessen
ihrer Mitglieder zu erleichtern.“

Die KSZE-Schlußakte ist zwar kein völker-
rechtlicher Vertrag, aber sie gibt Aufschluß
über die grundsätzliche Einstellung der Sig-
natarstaaten zu den in ihr behandelten Fra-
gen und schafft moralische Verpflichtungen
der Signatarstaaten. Sie ist deshalb zumindest
ein Indiz für die Richtung, in die sich das Völ-
kerrecht künftig entwickeln wird.
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IV. Abgrenzung zum Menschenrechtsschutz
„Am Ende des Ersten Weltkriegs war der .in-
ternationale Minderheitenschutz' die große
Mode. Heute trägt der modische Völkerrecht-
ler .Menschenrechte'.“27) Diese Worte wurden
vor mehr als dreißig Jahren geschrieben, aber
sie blieben bis in die jüngste Vergangenheit
hinein gültig. „Vom Minderheitenschutz zu
den Menschenrechten“ lautete die Devise28).
Erst später haben Völkerrechtler auf einen
hintergründigen Sinn dieser Devise hinge-
wiesen. Der Aufbau des Minderheitenschutz-
systems des Völkerbunds hat nämlich zumin-
dest mittelbar zur Entfaltung des Menschen-
rechtsgedankens beigetragen, der dann in der
UNO-Ära bestimmend wurde29).

2) Joseph L. Kunz, The present Status of internatio-
nal law for the protection of minorities, in: Ameri-
can Journal of International Law, (1954) 48, S. 282.
28) Vgl. Jacob Robinson, From protection of minori-
ties to promotion of human rights, in: The Jewish
Yearbook of International Law, 1948, S. 115ff.
2 Vgl. Karl Josef Partsch, Menschenrechte und
Minderheitenschutz, in: Festschrift für Hermann
Mosler, Berlin — Heidelberg 1983, S. 649ff.

Aber an dieser Stelle beginnen die rechtsdog-
matischen Schwierigkeiten. Im Verständnis
der sogenannten westlichen Welt sind die
Menschenrechte individuelle Rechte. Im Rah-
men einer vom christlich-abendländischen
Geist durchdrungenen Rechtsordnung, wie
sie das Völkerrecht bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs darstellte, ist diese Auffassung
eine Selbstverständlichkeit Die UNO-Debat-
ten, die der Verkündung der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte vom 10. Dezem-
ber 1948 vorangingen, zeigen ebenso wie die
Beratungen über die Menschenrechtskonven-
tionen von 1966, daß jenes individualrechtli-
che Menschenrechtsverständnis das absolut
herrschende war. Es ist das völkerrechtliche
Menschenrechtsverständnis schlechthin.
Paradoxerweise ergibt sich das auch und ge-
rade auf der Grundlage des herkömmlichen
Begriffs des Völkerrechts als Recht der souve-
ränen Staaten: Das Völkerrecht soll die Staa-
ten verpflichten, die Rechte des einzelnen zu
achten. Das wäre dann schwer begründbar,
wenn die Menschenrechte als vom Staat ge-
schaffene und deshalb von ihm beschränk-
bare und entziehbare Rechte angesehen wür-
den.
Obwohl somit die individualrechtliche Auf-
fassung der Menschenrechte rechtsdogma-
tisch abgesichert erscheint, kann doch an die
Stelle des der staatlichen Personal- und Terri-

torialhoheit unterworfenen einzelnen auch
eine ebenfalls dieser Hoheit unterworfene
Gruppe von Menschen treten. Das setzt aller-
dings voraus, daß es Rechte gibt, die der
Gruppe als solcher zustehen, mit anderen
Worten: kollektive Menschenrechte. In der
Literatur ist dieser Begriff bereits verwendet
worden, und zwar gerade mit Blick auf Min-
derheiten bzw. Volksgruppen30). Diejenige
Gruppe, die als „Volk“ oder „Nation“ im Sinne
des Staats- und Völkerrechts gilt, wird nicht
als mit Menschenrechten ausgestattet ange-
sehen. Sie nimmt grundsätzlich nur mit Hilfe
ihres Staates, als dessen konstitutives Be-
griffselement sie betrachtet wird, am Völker-
rechtsverkehr teil. Die einzige Ausnahme von
diesem Grundsatz betrifft das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker.
Setzt man neben die individuellen Menschen-
rechte die kollektiven, die ihrer Natur nach
von vornherein der Gruppe zustehen, so kann
man rechtsdogmatisch den gesamten völker-
rechtlichen Minderheitenschutz unter den
Oberbegriff des Menschenrechtsschutzes
stellen. Jedoch darf der Begriff „kollektive
Menschenrechte“ nicht mißdeutet werden. Er
meint nicht ein prinzipiell kollektives Men-
schenrechtsverständnis, das demjenigen der
Menschenrechtskonventionen und der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte wi-
dersprechen würde. Die Menschenrechte sind
Rechte des einzelnen, die dem einzelnen kraft
seines Menschseins, ohne Rücksicht auf die
Zugehörigkeit zu irgendeiner organisierten
oder nichtorganisierten Gruppe, zustehen.
Daß es daneben auch Ideologien oder Kul-
turen gibt, nach deren Grundhaltung die
Menschenrechte von einem Kollektiv zuge-
teilt, begrenzt und auch wieder entzogen wer-
den können, und daß diese Grundhaltung zu
Schwierigkeiten bei der Interpretation der in-
ternationalen Menschenrechtsinstrumente
führt, braucht hier nicht vertieft zu werden.
Wichtig ist nur die Feststellung, daß immer
dann, wenn im Zusammenhang mit der Dis-
kussion über die Verbindungen zwischen
Minderheitenschutz und Menschenrechten
auch im westlichen Schrifttum von kollekti-
ven Menschenrechten die Rede ist, damit
nicht jene andere (kollektivrechtliche) Grund-
einstellung zu den Menschenrechten gemeint

30) Vgl. Yoram Dinstein, Collective Human Rights
of Peoples and Minorities, in: The International and
Comparative Law Quarterly, (1976) 25, S. 102ff.
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ist, sondern nur eine spezielle Gruppe von
Menschenrechten, die von vornherein eine
andere Natur haben als die herkömmlichen
individuellen, und deren Existenz daher die
Rechtsnatur der individuellen Menschen-
rechte nicht berührt
Die Verbindung zwischen den Menschen-
rechten und dem internationalen Minderhei-
tenschutz betrifft aber nicht nur das Neben-
einander von individuellen und kollektiven
Menschenrechten, sondern auch, ja sogar vor
allem, die Möglichkeiten des Einsatzes der
individualrechtlichen Menschenrechte für
den Minderheiten- und Volksgruppen-
schutz31). Auch diese Möglichkeiten sind
zahlreich. An der Spitze steht das Recht des
einzelnen, sich ohne Furcht zu der ethnischen
Gemeinschaft zu bekennen, der er angehört.
Individuelle Rechte, wie das der Vereini-
gungs- und Versammlungsfreiheit der Mei-
nungs- und Pressefreiheit der Religions- und
Gewissensfreiheit ermöglichen die Gruppen-
bildung. Sie können aber nicht den Bestand
der Gruppe sichern.

3) Hierzu bereits Peter Pemthaler, Der Schutz der
ethnischen Gemeinschaften durch individuelle
Rechte, Wien — Stuttgart 1964.
32) Vgl. Stevan Tchirkovitch, La regle de non-discri-
mination et la protection des minorites, in: Revue
Generale de Droit International Public, 1951,

Individuelle Menschenrechte können daher
indirekt die Gemeinschaft schützen, aber ein
echter völkerrechtlicher Minderheitenschutz
kann durch sie nicht bewirkt werden. So kann
z. B. das Diskriminierungsverbot dem Ange-
hörigen einer Minderheit die physische Exi-
stenz ermöglichen oder zumindest erleich-
tern, und es mindert die Anreize, sich um
irgendwelcher Vorteile willen aus der Min-
derheitsgemeinschaft herauszulösen. In die-
sem Sinne steht das Diskriminierungsverbot
am Anfang eines jeden Minderheitenschut-
zes32). Das bedeutet zugleich, daß die umfang-
reiche Tätigkeit der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Antidiskriminierung mittel-

bar auch dem Minderheitenschutz zugute
kommt. Aber auch durch sie konnte ein Min-
derheitenschutz, wie ihn der Völkerbund auf-
zubauen versucht hatte, nicht entstehen.
Die Antidiskriminierung allein reicht für den
Minderheitenschutz nicht aus. Das Verbot
der Diskriminierung ist gleichbedeutend mit
der Anwendung des Gleichheitssatzes. Wenn
aber die Minderheit als solche auf den
Gleichheitssatz verwiesen wird, ist ihr
Schicksal als Gruppe besiegelt Zwar überle-
ben die einzelnen, aber die Gruppenexistenz
verlangt mehr. Sie erfordert einen Schutz ge-
genüber der von den nicht zur Minderheit
Gehörigen gefällten Mehrheitsentscheidung
innerhalb der größeren (staatlichen) Gemein-
schaft Es gehört zu den Grundprinzipien ei-
nes jeden demokratischen Rechtsstaates, daß
Mehrheitsentscheidungen, die ordnungsge-
mäß zustande gekommen sind, von der über-
stimmten Minderheit loyal befolgt werden
müssen. Wenn aber eine Gruppe als solche
geschützt werden soll, müssen alle Entschei-
dungen, durch die die Gruppenexistenz ge-
fährdet werden kann, von diesem Prinzip aus-
genommen bleiben. Mit anderen Worten:
Minderheitenschutz kann niemals durch die
Anwendung des allgemeinen Gleichheitsge-
bots ersetzt werden.
Deshalb hat die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMK), die in ihrem Art 14
die „Zugehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit“ als Kriterium erwähnt, das nicht zu
rechtlicher Ungleichheit führen darf, keinen
Beitrag zur Entwicklung des Minderheiten-
rechts geleistet Gerade die Praxis der An-
wendung von Art 14 EMK33) hat gezeigt daß
die individuellen Menschenrechte allein
hierzu nicht in der Lage sind.

V. Bemühungen der Vereinten Nationen

Die allgemeine Klage darüber, daß die Orga-
nisation der Vereinten Nationen den Minder-
heitenschutz jahrzehntelang vernachlässigt
habe, ist bereits mehrfach erwähnt worden.
An Versuchen, das Minderheitenthema in
verschiedenen Gremien der Vereinten Natio-

nen zur Sprache zu bringen, hat es jedoch
nicht gefehlt
Bereits in die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte vom 10. Dezember 1948 sollte ein
Minderheitenartikel aufgenommen werden,
was jedoch vor allem am Widerspruch von
Eleanor Roosevelt — Mitglied der mit dem
Entwurf der Erklärung beauftragten Men-

33) Vgl. hierzu Heinz Guradze, Die Europäische
Menschenrechtskonvention, Berlin — Frankfurt
1968, S. 192; Francis G. Jacobs, The European Con-
vention on Human Rights, Oxford 1975, S. 190.
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schenrechtskommission — scheiterte. Sie 
meinte, das Minderheitenproblem habe
„keine allgemeine Bedeutung" und beziehe
sich nur auf Europa34). So kam es dann ledig-
lich zu einer Resolution über das „Schicksal
der Minderheiten" (Fate of Minorities), in wel-
cher der Wirtschafts- und Sozialrat ersucht
wurde, die .Abfassung einer sorgfältigen Stu-
die über das Minderheitenproblem" in Auf-
trag zu geben35).

34) UN-Document SR/A/C.3/161, S. 726.
3) Resolution 217/0(111) vom 10. Dezember 1948,
deutscher Text in: Felix Ermarcora, Der Minder-
heitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen,
Wien — Stuttgart 1964, S. 17.
36) Study on the Legal Validity of the Undertakings
concerning Minorities, UN-Document E/CN.4/367;
hierzu Karl Doehring, Das Gutachten des General-
sekretärs der Vereinten Nationen über die Fortset-
zung der nach dem Ersten Weltkrieg eingegange-
nen Minderheitenschutzverpflichtungen, in: Zeit-
schrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, (1953/54) 15. S. 541 ff; Fritz Münch,
Volksgruppenrecht und Menschenrechte, in: Theo-

dor Veiter (Bearbeiter), System eines internationa-
len Volksgruppenrechts, I. Teil, Wien — Stuttgart
1970, S. 95 ff.

Erst 31 Jahre später wurde der aufgrund die-
ser Resolution in Auftrag gegebene Bericht
des Sonderberichterstatters einer Unterkom-
mission der Menschenrechtskommission, der
sogenannte Capotorti-Bericht, veröffentlicht
Die Unterkommission trägt an der Verzöge-
rung keine Schuld; sie hatte sich durch ihr
Eintreten für das Minderheitenrecht sogar so 
unbeliebt gemacht daß der Wirtschafts- und
Sozialrat sie 1950 auflöste und erst 1952, nach
Protesten aus der Generalversammlung, wie-
der einsetzte. Daß aber auch in der General-
versammlung kein allzu großes Interesse be-
stand, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß
auf eine Rundfrage, die das Generalsekreta-
riat der Vereinten Nationen am 24. Oktober
1972 an die Regierungen der damals 132 Mit-
gliedstaaten mit der Bitte um Stellungnahme
zum Minderheitenschutz richtete, nur 19 Ant-
worten eingingen. Das Generalsekretariat
selbst hatte bereits am 7. April 1950 ein Gut-
achten über die Frage der Fortgeltung der
Minderheitenschutzbestimmungen der Völ-
kerbund-Ära vorgelegt, das zu dem Ergebnis
gekommen war, daß mit Ausnahme des
schwedisch-finnischen Vertrags von 1921
über die Aland-Inseln und des Abkommens
zwischen Griechenland und der Türkei von
1923 alle Verträge erloschen sind, weil die
von ihnen geschützten Minderheiten nicht
mehr bestehen ).36

Ob der Capotorti-Bericht, der bereits 1977 fer-
tig war, aber erst 1979 veröffentlicht werden

konnte, tatsächlich eine Wende in der Ent-
wicklung des völkerrechtlichen Minderhei-
tenrechts darstellt, mag diskussionswürdig
sein. An Deutlichkeit läßt er jedenfalls nichts
zu wünschen übrig. Capotorti beginnt mit der
Feststellung, daß die Vereinten Nationen die
Frage „eine recht lange Zeit (mindestens 20
Jahre) nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges" vernachlässigt hatten. Seine Analyse gip-
felt in der Empfehlung, eine Grundsatzerklä-
rung auszuarbeiten, um die Verwirklichung
der Ziele des Minderheitenschutzes der Ver-
einten Nationen zu erleichtern. Die Diskus-
sion über den daraufhin entworfenen Text ei-
ner Erklärung ist noch nicht abgeschlossen.
Noch 1984 beschäftigte sich die Unterkom-
mission mit Art. 1 des Erklärungsentwurfs37).
Inzwischen sind aber auch die Menschen-
rechtskonventionen der Vereinten Nationen
vom 19. Dezember 1966 in Kraft getreten.
Eine von ihnen, der Internationale Pakt über
bürgerliche und politische Rechte, der am
23. März 1976 in Kraft getreten ist, enthält in
Art. 27 folgenden Wortlaut: „In Staaten mit
ethnischen, religiösen oder sprachlichen Min-
derheiten darf Angehörigen solcher Minder-
heiten nicht das Recht vorenthalten werden,
gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer
Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pfle-
gen, ihre eigene Religion zu bekennen und
auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu
bedienen.“
Capotorti meint dazu in seinem Bericht, die-
ser Artikel versuche, eine Lücke im gelten-
den Völkerrecht auszufüllen, nämlich über
den Gleichheitssatz hinaus Garantien für den
Fortbestand der Gruppe zu bieten. Capotorti
bezweifelt, ob Art. 27 diese Leistung voll-
bringt; er bezweifelt sogar den kollektiven
Charakter der durch Art. 27 normierten Men-
schenrechte. Die Rechte des Art. 27 stünden
„sozusagen in der Mitte zwischen reinen Indi-
vidualrechten und denjenigen, die sich auf
kollektive Einheiten beziehen“38). An anderer
Stelle sagt er von ihnen: „Weder erfordern
noch verhindern sie die Gewährung politi-
scher Autonomie an Minderheitengrup-
pen.“39)

3) Vgl. Francesco Capotorti, Die Rechte der Ange-
hörigen von Minderheiten. Kommt es zu einer Er-
klärung der Vereinten Nationen?, in: Vereinte Na-
tionen, 1980, S. 113 ff.; ders., Der Schutz der Minder-
heiten und das Völkerrecht — Zur Deklaration der
Vereinten Nationen, in: Universitas, 1982, S. 627 ff.
Der letzte Bericht ist veröffentlicht in: Ampriran
Journal of International Law, (1985) 79, S. 168 ff.
38) Capotorti-Bericht (Anm. 8), S. 19.
3)9 Ebd„ S. 21.
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Am Ende der ganzen Untersuchung kommt
Capotorti zu dem Ergebnis: Beide Menschen-
rechtskonventionen „enthalten sehr wenig
Material, das dazu beitragen könnte, das Aus-
maß der Pflichten der Staaten bezüglich der
Minderheiten klarzustellen“40). Die Schlußfol-
gerung hieraus, daß nämlich Art 27 des Inter-
nationalen Pakts über bürgerliche und politi-
sche Rechte kaum geeignet ist, den Aufbau
eines effektiven Minderheitenschutzsystems
zu fördern, deutet Capotorti nur an. Um nicht
ganz der Resignation zu verfallen, fügt er hin-
zu, man müsse abwarten, ob es nicht gelingen
könnte, die aufgrund von Art. 27 zu treffen-
den Maßnahmen durch weitere völkerrechtli-
che Verträge oder zumindest Prinzipienerklä-
rungen der Vereinten Nationen zu präzisie-
ren. Solche Versuche sind jedoch bisher nicht
unternommen worden.

40) Ebd„ S. 25.
41) Felix Ermacora, Nationalitätenkonflikt und
Volksgruppenrecht München 1978, S. 35.

42) Ebd„ S. 36 und 38.
43) Christian Tomuschat, Protection of Minorities
Under Article 27 of the International Covenant on
Civil and Political Rights, in: Festschrift für Her-
mann Mosler, Berlin — Heidelberg 1983, S. 950.
44) Fritz Münch, Volksgruppenrecht und Men-
schenrechte, in: Theodor Veiten (Bearbeiter)
(Anm. 36), S. 102.
43) Felix Ermacora, Der Minderheiten- und Volks-
gruppenschutz vor dem Europarat, in: Theodor Vei-
ter (Bearbeiter) (Anm. 21), S. 75.
46) Teitgen-Bericht, Dokument 77 der Beratenden
Versammlung vom 5. September 1949.

Ein wesentlich härteres Urteil hat Felix Er-
macora gefällt Nach seiner Auffassung ist
Art 27 des Internationalen Pakts über bürger-
liche und politische Rechte „in Wahrheit
keine Minderheitenschutzvorschrift, die der
Minderheit als solcher unmittelbar dient, son-
dern eine Bestimmung, die dem einzelnen
Minderheitenangehörigen zugute kommen
soll und dann mittelbar vielleicht der Ge-
meinschaft zugute kommen kann"41). Sein
Schlußurteil ist vernichtend:

„Der in Art 27 ausgesprochene Individual-
schutz ist an sich nichtssagend. Sein Inhalt
kann auch nicht aus den Dokumenten er-
schlossen werden. Denn was ist die Kultur,

VI. Bemühungen des Europarats

was ist die eigene Religion und was bedeutet
der Gebrauch der eigenen Sprache — auf die
normative Waagschale gelegt?.. .Die Gründe
für diese so dürftig ausgestaltete abstrakte
Minderheitenschutzregelung der Weltge-
meinschaft, die einem Vergleich mit dem
Minderheitenschutzsystem der Zwischen-
kriegszeit nicht standhält, liegen im folgen-
den:
a) in der Ängstlichkeit der Staaten und ihrer
Vertreter, Souveränitätsrechte durch Minder-
heitenansprüche gefährden zu lassen,
b) in der Sorge um die Schaffung einer politi-
schen Nation, die durch die Existenz von
Minderheiten behindert werden könnte,
c) in der mangelnden Erkenntnis aller not-
wendigen Fakten des Minderheitenproblems
und der Schlußfolgerung daraus,
d) in dem mangelnden Zusammenwirken je-
ner Organe der Vereinten Nationen, die ein

• und denselben Gegenstand behandeln.
Es sind also politische und technische Grün-
de, die der Ausbildung eines universellen
Minderheitenschutzes hinderlich waren und
sind."42)
Die Urteile anderer Experten gehen in eine
ähnliche Richtung. So kommt z. B. Christian
Tomuschat zu dem Ergebnis, daß Art. 27 des
Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte „mehr Probleme aufwirft als
löst“43). Fritz Münch betont allerdings — im
Gegensatz zu Ermacora —, daß Art 27 immer-
hin bereits Volksgruppenrecht darstelle ) .44

Die EMK enthält nicht einmal eine dem
Art. 27 des Internationalen Pakts über bürger-
liche und politische Rechte entsprechende
Vorschrift Daß Art 14 EMK keinen Ersatz für
eine Minderheitenschutzbestimmung dar-
stellt ist bereits erwähnt worden. Ermacora
spricht deshalb von einer „Lücke im europäi-
schen regionalen System" und erklärt sie fol-
gendermaßen: „Die Staatenvertreter im Euro-
parat betrachten den Volksgruppen- oder
Minderheitenschutz so, als würde dieser ein
.anrüchiges Gewerbe' darstellen."45)
Aber auch bezüglich des Europarats muß zu-
gegeben werden, daß es nicht an Versuchen

gefehlt hat, ein Minderheitenrecht in den re-
gionalen Grenzen dieser Organisation zu ent-
wickeln. Bereits 1949 wurde die Minderhei-
tenfrage im Bericht des Rechtsausschusses
über den ersten Entwurf der EMK erwähnt46).
Die Beratende Versammlung richtete in den
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Jahren 1950 und 1954 Aufforderungen an das
Ministerkomitee, sich mit dem Minderheiten-
problem zu befassen, aber das Ministerkomi-
tee antwortete jedesmal mit dem Hinweis auf
Art 14 EMK. Auch der Antrag des schwedi-
schen Abgeordneten James Dickson, einen
ständigen Unterausschuß für Minderheiten-
fragen zu errichten47), fand in der Beratenden
Versammlung keine Mehrheit Erst der Be-
richt des Rechtsausschusses vom 22. Oktober
195748) führte zur Entschließung 136 (1957)

vom 29. Oktober 1957. In ihr wurde zwar die
alte Auffassung; daß Art. 14 EMK für den
Minderheitenschutz ausreiche, wiederholt
Jedoch forderte sie immerhin „eine verglei-
chende Studie der geltenden Gesetze und
Verwaltungsvorschriften und der in dieser
Hinsicht bestehenden Verhältnisse“ bezüglich
der nationalen Minderheiten in Europa ).
Das Ministerkomitee lehnte es jedoch ab, ei-
nen solchen Bericht vorzulegen. Es begrün-
dete seine Haltung mit dem Hinweis darauf,
daß sich die Mitglieder der Versammlung die
nötigen Unterlagen mit Hilfe der Parlamente
der Mitgliedstaaten beschaffen könnten. Au-
ßerdem sei zu besorgen, daß heikle Probleme
angeschnitten werden, deren öffentliche Dis-
kussion „wohl mehr schaden als nützen wür-
de"50).

47) Dokument 508 der Beratenden Versammlung
vom 20. April 1956.
48) Dokument 731 der Beratenden Versammlung.
49) Der Text der Entschließung ist abgedruckt in:
Europa-Archiv, 1957, S. 10416f.
50) Zit nach Peter Leuprecht, Der Europarat und
das Recht der nationalen Minderheiten, in: Bei-
träge zu Fragen des Menschenrechtsschutzes und
des Minderheitenrechts, Heft Nr. 2 der Schriften-
reihe der Arbeitsgemeinschaft für Menschenrechte
und Völkerrecht des Internationalen Konstantin-
Ordens, Männedorf (Schweiz) 1967, S. 18.

) Dokument 1002 der Beratenden Versammlung
vom 30. April 1949; hierzu Bernhard Schloh, Ein
Bericht des Europarates über die nationalen Min-
derheiten, in: Jahrbuch für Internationales Recht,
(1960)9, S. 77 ff.

Trotzdem legte der Rechtsausschuß zwei
Jahre später einen neuen Bericht über die
nationalen Minderheiten vor51). Er be-
schränkte sich dabei allerdings auf die Min-
derheiten, „deren Status, zumindest teilweise,
durch ein internationales Abkommen gere-
gelt ist“, und zählte hierzu die tschechische,
slowenische und kroatische Minderheit in
Österreich, die deutsche Minderheit in Däne-
mark, die dänische Minderheit in der Bundes-
republik Deutschland, die jugoslawische Min-
derheit in Italien und die Südtirol-Frage. Die
Beratende Versammlung stellte in ihrer Emp-

fehlung 213 (1959) vom 17. September 1959
fest, „daß die Situation der im erwähnten Be-
richt angeführten nationalen Minderheiten
im allgemeinen zufriedenstellend zu sein
scheint“, empfahl aber, daß im Falle von Strei-
tigkeiten die beteiligten Regierungen be-
strebt sein sollten, die Satzung des Europa-
rats, die EMK und „andere rechtlichen Ver-
pflichtungen, die sie auf internationaler
Ebene eingegangen sind“, zu beachten.
Eine größere Wirkung hatte der von dem dä-
nischen Abgeordneten Hermod Lannung im
Auftrage des Rechtsausschusses vorgelegte
Bericht vom 2. Februar 1961. Er führte zur
Empfehlung 285 (1961) der Beratenden Ver-
sammlung vom 26. April 196152). Unter ande-
rem empfahl die Versammlung die Aufnahme
einer Minderheitenschutzbestimmung in das
Zweite Zusatzprotokoll der EMK mit folgen-
dem Wortlaut: „Personen, die einer Minder-
heit angehören, soll nicht das Recht verwei-
gert werden, in Gemeinschaft mit den ande-
ren Angehörigen ihrer Gruppe, und soweit
vereinbar mit der öffentlichen Ordnung, ihre
eigene Kultur zu genießen, ihre eigene Spra-
che zu gebrauchen, ihre eigenen Schulen zu
gründen und Unterricht in der Sprache ihrer
Wahl zu erhalten oder sich zu ihrer eigenen
Religion zu bekennen und sie zu praktizie-
ren.“ Aber das Ministerkomitee ging auch auf
diesen Vorschlag nicht ein.
Erst 1976 erinnerte die Beratende Versamm-
lung des Europarats erneut an das Minderhei-
tenproblem. Der sogenannte Sieglerschmidt-
Bericht empfahl im Zusammenhang mit der
Diskussion über die Menschenrechtskonven-
tionen der Vereinten Nationen die Über-
nahme der „substantiellen Bestimmungen“
dieser Konventionen und erwähnte dabei
auch Art. 27 des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte. Aber zu ei-
ner entsprechenden Ergänzung der EMK
durch ein Zusatzprotokoll oder zu sonstigen
Maßnahmen ist es bis jetzt nicht gekommen.
Im Mai 1984 fand beim Europarat in Straß-
burg eine öffentliche Anhörung der Ständi-
gen Konferenz der Europäischen Gemeinden
und Regionen unter dem Motto „Für eine
Charta der Regional- und Minderheitenspra-
chen in Europa" statt Fast alle Sprach- und
Volksgruppen in den Mitgliedstaaten des Eu-
roparats waren vertreten. Der Generalbe-
richterstatter Theodor Veiter legte den Ent-
wurf einer Europäischen Charta der Regional-

52) Dokument 1299 der Beratenden Versammlung.
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und Minderheitssprachen vor, der weitge-
hend Zustimmung fand53).

53) Text der Charta und Bericht über die Anhörung
in: Europa-Ethnica, 1984, S. 145 ff.
54) Vgl. Europäisches Parlament, Sitzungsdoku-
mente 1984/85, Dokument 2-411/84 (PE 91260).
55) Vgl. Patrick Thornberry, Is there a phoenix in
the ashes? International law and minority rights, in:
Texas International Law Journal, (1980) 15, S. 421 ff.
56) Vgl. Jacques Dofny und Akinsola Akiwowo
(Eds.), National and Ethnie Movements, Beverly
Hills — London 1980.
57) Vgl. Claus Schöndube, Die Wiederentdeckung
der nationalen Minderheiten in Westeuropa, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 18/75, S. 3 ff.

Dem Europäischen Parlament legte der Abge-
ordnete Alfons Goppel im Namen des Rechts-
ausschusses einen Berichtsentwurf zu den
Rechten der Volksgruppen und Minderheiten
vor, der aber unerledigt blieb. Hierauf nahm
ein Entschließungsantrag von 42 Abgeordne-

VII. Schlußbemerkung

Läßt diese kurze Bestandsaufnahme den
Schluß zu, daß sich das Minderheitenrecht
nach Jahrzehnten der wissenschaftlichen
Vernachlässigung und politischen Verach-
tung „wie ein Phönix aus der Asche"55) er-
hebt? Man wird das wohl noch kaum sagen
können. Doch mag es gerechtfertigt sein, vor-
sichtig von einer weltweiten „Renaissance des
Ethnischen" zu sprechen56). Für Europa ist
sogar das Schlagwort von der „Wiederent-
deckung der nationalen Minderheiten in
Westeuropa" geprägt worden57). Die Zahlen-
angaben sind eindrucksvoll, sowohl was die
Zahl der Minderheiten als auch diejenige
ihrer Angehörigen betrifft. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen — Österreich und
die Bundesrepublik Deutschland gehören da-
zu —, entsprechen die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften bei weitem nicht der
Größe und Tragweite des Problems. Die For-
derung, das innerstaatliche Minderheiten-
recht durch ein völkerrechtliches zu unter-
stützen bzw. ein dem gegenwärtigen Entwick-
lungsstand des allgemeinen Völkerrechts ent-

ten Bezug, der am 31. Juli 1984 eingebracht
wurde und in dem unter ausdrücklicher Beru-
fung auf Art 27 des Internationalen Pakts
über bürgerliche und politische Rechte und
die Entschließung Nr. 217 C (III) der General-
versammlung der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1948 die Schaffung eines euro-
päischen Volksgruppenrechts gefordert wur-
de54).

sprechendes internationales Volksgruppen-
recht zu schaffen, ist daher durchaus berech-
tigt. Doch sind die Chancen für die Erfüllung
dieser Forderung noch immer gering. Von
den Vereinten Nationen ist in absehbarer
Zeit eine Minderheitenschutzerklärung zu er-
warten, die vielleicht dazu beiträgt, die vagen
Formulierungen des Art. 27 des Internationa-
len Pakts über bürgerliche und politische
Rechte zu präzisieren und die darin enthalte-
nen Ansätze ein wenig zu vertiefen. Mehr
Aussicht auf Erfolg haben die Anstrengungen
auf regionaler Ebene. Der Vorschlag, eine eu-
ropäische Volksgruppencharta für die ge-
plante Europäische Union zu schaffen, ver-
dient die Unterstützung aller politischen
Kräfte. Der darauf abzielende Entschließungs-
antrag von 42 Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments vom 31. Juli 1984 darf nicht
ohne Wirkung bleiben.
Europa darf von sich behaupten, die Wiege
des Völkerrechts zu sein. Es hat einmal, nach
der Beendigung eines Weltkrieges, der die
Gefährlichkeit der Souveränitätsanarchie des
klassischen Völkerrechts deutlich gezeigt
hatte, den Versuch unternommen, ein Schutz-
system für ethnische Minderheiten aufzubau-
en. Das Versagen dieses Systems, das ohne
Schuldvorwürfe zur Kenntnis genommen
werden muß, darf nicht zur Resignation füh-
ren. Vierzig Jahre nach Inkrafttreten der Sat-
zung der Vereinten Nationen ist die Zeit reif
für einen neuen Versuch, gestützt auf globa-
les Völkerrecht, aber zugeschnitten jeweils
auf die Bedürfnisse in regionalem Rahmen.
Westeuropa könnte dafür ein Vorbild sein.
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Otto Wulff

Völkerrechtliche Aspekte der Nord-Süd-Beziehungen

Die Forderungen der Dritten Welt und das Völkerrecht

I. Entschließungs- und Durchsetzungsmacht der Dritten Welt

Seit Mitte der siebziger Jahre haben die For-
derungen der Dritten Welt eine neue Quali-
tät erhalten. Vor allem die Erfolge des OPEC-
Kartells haben deutlich gemacht, daß die Ent-
wicklungsländer über Durchsetzungsmacht
verfügen. Dies läßt sich nicht nur aus ihrer
Position als Rohstoffanbieter ableiten. Viel-
mehr kann der Sachverhalt nicht übersehen
werden, daß an Stelle der häufig behaupteten
Abhängigkeit der Entwicklungsländer („Peri-
pherie") von den Industrieländern („Metropo-
len“ bzw. „Zentrum") in zunehmendem Maße
das Augenmerk auf die Interdependenz, auf
die gegenseitige Abhängigkeit von Industrie-
und Entwicklungsländern gelenkt wird.
Darüber hinaus wird mit Recht im Hinblick
auf die Bedeutung der Entwicklungsländer als
Rohstofflieferanten die „umgekehrte wirt-
schaftliche Abhängigkeit“ hervorgehoben, die
in Abweichung von den Aussagen der Depen-
denztheorien zunehmend Bedeutung erhält.
Der wirtschaftliche Fortschritt der Entwick-
lungsländer hat, so Michael Todaro, „direkte
Auswirkungen auf die Wirtschaft der Indu-
strieländer, und diese umgekehrte wirtschaft-
liche Abhängigkeit wird sich in den achtziger
Jahren weiter vergrößern." )1

Auch verfügen die Entwicklungsländer seit
der Dekolonialisierung über die Macht der

großen Zahl. Sie haben es verstanden, sich als
Block zu organisieren und die daraus resultie-
rende Entschließungsmacht völkerrechtlich
zu nutzen.

Die Dritte Welt weiß zudem, daß ihre Mitar-
beit bei der Lösung weltweiter Probleme un-
verzichtbar ist, um zahlreicher globaler
Schwierigkeiten Herr zu werden. Die atomare
Bedrohung, die wachsende Verschmutzung
der Meere und der Luft, der Verlust der tropi-
schen Wälder und die damit verbundenen
großräumigen Folgen, so z.B. eine Beeinträch-
tigung des Wasserhaushaltes oder das Aus-
sterben von Tier- und Pflanzenarten, erfor-
dern weitreichende internationale rechtlich
verbindliche Vereinbarungen und Abkom-
men, die nur dann zustande kommen, wenn
gleichermaßen Industrie- wie auch Entwick-
lungsländer die Bereitschaft aufbringen, zur
Lösung beizutragen.

In den Industrieländern wird heute überdies
verstärkt für die Entwicklungsländer Partei
ergriffen. Zahlreiche Gruppen mit sehr unter-
schiedlichen Zielsetzungen fühlen sich aufge-
rufen, für die Weiterentwicklung der Zurück-
gebliebenen, für ein Mindestmaß an mensch-
licher Solidarität sowie für das Lebensrecht
eines jeden Menschen einzutreten.

II. Forderungen der Dritten Welt

Die neue Qualität der Forderungen der Ent-
wicklungsländer beruht indessen nicht nur
auf der Erkenntnis eigener Machtpositionen,
sondern insbesondere auch auf einer tief
empfundenen Enttäuschung über den bisheri-
gen Entwicklungsverlauf sowie über das Aus-
maß westlicher Entwicklungshilfe. Dabei wird
die äußerst dürftige Hilfe des Ostblocks viel-

1)M. Todaro, Economic Development in the Third
World, New York 1981, S. 490.

fach kaum beachtet Kapital- und technische
Hilfe haben den desolaten Zustand weiter Be-
reiche der Dritten Welt nicht wesentlich zu
verändern vermocht. Mit zunehmender Härte
und wachsender Geschlossenheit verfolgen
die Länder der Dritten Welt daher im Rah-
men der UNO und bei internationalen Konfe-
renzen ihre Ansprüche, wie sie beispielsweise
in der von den Vereinten Nationen im De-
zember 1974 verabschiedeten „Charta der
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der
Staaten“ zum Ausdruck gebracht werden.
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Wenngleich sehr abstrakt, fordert die „Charta"
u. a.:
— die Bekräftigung der Notwendigkeit, die
internationale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Entwicklung zu verstärken:
— die Errichtung der Neuen Weltwirtschafts-
ordnung (NWWO) zu fördern, die auf Gerech-
tigkeit, souveräner Gleichheit, gegenseitiger
Abhängigkeit, gemeinsamem Interesse und
der Zusammenarbeit aller Staaten ungeachtet
ihres wirtschaftlichen und sozialen Systems
beruht;
— eine faire und gerechte Wirtschafts- und
Sozialordnung zu errichten und aufrechtzuer-
halten;
— die kollektive wirtschaftliche Sicherheit
zur Entwicklung insbesondere der Entwick-
lungsländer unter strenger Achtung der sou-
veränen Gleichheit aller Staaten und durch
die Zusammenarbeit der gesamten Völkerge-
meinschaft zu fördern;
— ein System internationaler Wirtschaftsbe-
ziehungen auf der Grundlage der souveränen
Gleichheit, des gegenseitigen gerechten
Nutzens und der engen Wechselbeziehung
zwischen den Interessen aller Staaten zu ent-
wickeln.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten fordert die „Charta" u. a.
das souveräne und unveräußerliche Recht ei-
nes jeden Staates, sein Wirtschaftssystem so-
wie sein politisches, soziales und kulturelles
System entsprechend dem Willen seines Vol-
kes ohne Einmischung, Zwang oder Drohung
irgendwelcher Art von außen zu wählen, aus-
ländische Investitionen in seinem nationalen
Hoheitsbereich nach Maßgabe seiner Rechts-
und sonstigen Vorschriften und entsprechend
seinen nationalen Zielen und Prioritäten zu
regeln und staatliche Gewalt über sie auszu-
üben und ausländisches Vermögen zu ver-
staatlichen, zu enteignen oder das Eigentum
daran zu übertragen, wobei der diese Maß-
nahme treffende Staat gemäß seinen einschlä-
gigen Rechts- und sonstigen Vorschriften
eine angemessene Entschädigung zahlen soll.

Die „Charta" spricht schließlich allen Staaten
das Recht zu, sich in Organisationen von
Grundstofferzeugern zusammenzuschließen,
um ihre nationalen Volkswirtschaften zu ent-
wickeln, und macht ihnen zur Aufgabe, insbe-
sondere im technologischen Bereich zusam-
menzuarbeiten, weil jeder Staat das Recht hat,
an den Fortschritten und Entwicklungen in
Wissenschaft und Technologie zur Beschleu-

nigung seiner wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung teilzuhaben 2).

Dem Beschluß über die „Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staa-
ten" war im Frühjahr 1974 die von der 6. UN-
Sonder-Generalversammlung verabschiedete
„Erklärung über die Errichtung einer Neuen
Weltwirtschaftsordnung" vorausgegangen. In
ihr spiegelt sich die Ansicht der Entwick-
lungsländer wider, die Struktur des interna-
tionalen Wirtschaftssystems müsse als ent-
scheidendes Entwicklungshemmnis für ihre
eigene Weiterentwicklung gesehen werden.
Jenes sei durch eine den besonderen Interes-
sen der Entwicklungsländer dienende neue
Weltwirtschaftsordnung zu reformieren, so
beispielsweise durch:

— umfangreichere und stetigere öffentliche
Entwicklungshilfe ohne politische und mili-
tärische Bedingungen;
— Rückerstattung von Einnahmen aus Zöllen
und anderen Schutzmaßnahmen gegen Pro-
dukte der Entwicklungsländer;

— Einsatz von Mitteln, die durch Abrüstung
eingespart werden können;
— Abbau von tarifären und nicht-tarifären
Hemmnissen, um den Entwicklungsländern
einen besseren Zugang zu den Märkten der
Industrieländer zu verschaffen;
— Ausweitung des Anteils der Entwicklungs-
länder an der Weltindustrieproduktion von
gegenwärtig 7% auf 25% im Jahr 2000;
— Vorzugszölle bei Exporten in die Industrie-
länder ohne Gegenleistung;
— Mitspracherecht bei der Reform des inter-
nationalen Währungssystems sowie Verbes-
serung der Verteilung der Sonderziehungs-
rechte beim IWF unter Berücksichtigung des
Entwicklungsbedarfs;
— Stabilisierung der Rohstoffmärkte durch
langfristige multilaterale Rohstoffabkommen
unter besonderer Berücksichtigung der Wett-
bewerbsfähigkeit von Naturprodukten gegen-
über synthetischen Ersatzstoffen;
— Förderung der Bildung von Rohstofferzeu-
gervereinigungen;
— eine auf die Entwicklungsländer abge-
stimmte Strategie des Technologietransfers;

2 Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik, 20 (1975) 7, S. 1168 ff.
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— Schaffung eines internationalen Verhal-
tenskodex für transnationale Unternehmen3).
Trotz ihrer offenkundigen Plausibilität sind
manche der an die Industrieländer gerichte-
ten Forderungen nicht problemlos. So behar-
ren die zur Verrechtlichung einer Neuen
Weltwirtschaftsordnung drängenden Ent-
wicklungsländer einerseits auf der vollen
Wahrung der Souveränität des eigenen Lan-
des, andererseits üben sie gleichzeitig Kritik
an einer Weltwirtschaftsordnung, die auf dem
Prinzip der nationalen Souveränität basiert
Die Betonung der Souveränität über die eige-
nen Ressourcen, so ihre Argumentation, bela-
ste die Bemühungen um einen juristischen
Rahmen für eine Neue Weltwirtschaftsord-
nung und kollidiere mit den Prinzipien der
Zusammenarbeit und der internationalen So-
lidarität als möglicher Grundlage einer neuen
völkerrechtlichen Entwicklung. Ein realitäts-
bezogener Ansatz zur Lösung dieses Pro-
blems wird dem Umstand Rechnung tragen
müssen, daß zwischen der theoretisch-dogma-
tischen Sicht, aus der die Völkerrechtswissen-
schaft Art und Umfang eines solchen Beitrags
beurteilt, und der praktischen Anwendung
des geltenden Völkerrechts durch die Staaten
der Welt eine beträchtliche Lücke klafft4).

3) Der Nord-Süd-Konflikt, Heft 196 der Informatio-
nen zur politischen Bildung, hrsg. von der Bundes-
zentrale für politische Bildung, Bonn 1982.
4) So K. Ipsen, Entwicklungspolitik und Völker-
recht, in: K. Ringer/E. A von Renesse/C. Uhlig
(Hrsg.), Perspektiven der Entwicklungspolitik, Tü-
bingen 1981, S. 99.

5) Vgl. Th. Wälde, Neue Weltwirtschaftsordnung
und Weltwirtschaftsrecht, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, B 20/81, S. 2.

Muß man realistischerweise von einem
grundsätzlichen Festhalten an der Souveräni-
tät über die eigenen Ressourcen bei Entwick-
lungsländern wie auch bei Industrieländern
ausgehen, so zwingen andererseits konkrete
Umstände im Nord-Süd-Verhältnis zur inter-
nationalen Zusammenarbeit auf den verschie-
densten Gebieten. Aussagen darüber, wie sich
Rechtsnormen im Prozeß wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit und Integration tatsächlich
entwickeln werden, sind jedoch nur schwer
und mit einer Reihe von Vorbehalten zu ma-
chen. Sollten die Forderungen der Entwick-
lungsländer allerdings über das Stadium poli-
tischer Vorstellungen hinausgehen, wird man
sich sicherlich rechtlicher Instrumente bedie-
nen müssen, um die Stabilität der Rahmenbe-
dingungen wirtschaftlicher Tätigkeiten und
der Kooperationsgrundlagen zu wahren. Er-
fahrungsgemäß werden nämlich langfristige
Kooperationsvorhaben ohne einigermaßen
abgesicherte stabile Rahmenbedingungen

und vertragliche Abmachungen nicht in An-
griff genommen.
Die wichtige Frage der Stabilität für Nord-
Süd-Wirtschaftskooperationen hat bereits zu
erheblichen Kontroversen zwischen Indu-
strie- und Entwicklungsländern geführt Die
Entwicklungsländer fühlten sich durch die
Stärke der Industrienationen zunehmend po-
litischem und wirtschaftlichem Druck ausge-
setzt, während die letztgenannten sich mit ih-
rer Ansicht häufig wechselnden und wirt-
schaftlich unverständlichen Forderungen und
Entscheidungen konfrontiert sahen, die einer
langfristig gesicherten Investition im Wege
standen. Um so mehr ist es an der Zeit, solche
Organisationsinstrumente zur Institutionali-
sierung von Kooperation (Gesellschaft, Ver-
trag) zur Verfügung zu stellen, im Rahmen
derer die komplexen Interdependenzen ange-
messene Berücksichtigung finden. Inwieweit
dies durch die Konzeption einer „dynami-
schen Stabilität"5) als Basis für einen Konsens,
der den Interessen der Nord- und der Süd-
partner Rechnung trägt, geschehen kann,
wird die weitere Entwicklung zeigen kön-
nen.
Investitionssicherheit wird auf die Dauer nur
zu erreichen sein, wenn Vertragstreue beiden
Vertragspartnern als Grundlage einer dauer-
haften, auf beiderseitigen Vorteil ausgerichte-
ten Zusammenarbeit dient. Rechtsformen , die
diese stets gemachten Erfahrungen nicht be-
rücksichtigen und voreilige praxisferne For-
derungen nach einseitiger Änderung abge-
schlossener Verträge enthalten, schaffen
keine Rechtssicherheit, sondern Rechtsunsi-
cherheit mit weit mehr negativen Folgen für
die Entwicklungsländer als für die Industrie-
länder.
Eine dauerhafte Nord-Süd umfassende
Rechtsordnung wird allerdings nur dann Be-
stand haben, wenn alle Partner aus einer Posi-
tion verhandeln können, die verhindert, daß
ungleiche Verträge unter Ausnutzung von
Not und Schwäche zustande kommen, wie
dies in der kolonialen Periode und leider häu-
fig noch in der Zeit nach der Entlassung in
die Unabhängigkeit anzutreffen war. Welche
konkreten Rechtsformen dabei zugrunde ge-
legt werden, sollte nicht vom Prestigedenken
beeinflußt werden. Radikale, durch ideologi-
sche und religiöse Vorstellungen motivierte
Forderungen dürften dabei wenig hilfreich
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sein und nicht zur Stabilisierung umfangrei-
cher Kooperationen beitragen. Nord und Süd
werden somit lernen müssen, daß Planungser-
wartungen und Koordinationserfordernisse
sich auf gemeinsam akzeptierte rechtliche In-
strumente abstützen müssen, da wirtschaftli-
che Zusammenarbeit sich ohne bürokratisch-
formal organisierte Entscheidungsprozesse
kaum realisieren läßt6).

6) Ebd, S. 3.

7) Vgl. K Günther, Mitgliedschaft in Internationa-
len Organisationen — Grundfragen, in: Berichte
der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht,
Heft 17, Karlsruhe 1975, S. 17 ff.; K Ipsen, Diskus-
sionsbeitrag, in: Berichte der Deutschen Gesell-
schaft für Völkerrecht, Heft 17, Karlsruhe 1975,
S. 124 ff.
8) So K Ipsen (Anm. 4) S. 101.

Etwaige neue Vertragsformen werden dabei
wohl nicht unbeeinflußt bleiben von Rechts-
kulturen westlicher Provenienz, wie anderer-
seits auch die Entwicklungsländer nicht
daran gehindert sind, eigene rechtliche In-
strumente einzubringen, die sie als selbstän-
dige Akteure bei der Gestaltung neuer
Rechtsbeziehungen ausweisen. Für die Indu-
strieländer ist eine solche Entwicklung nicht
neu. Die Rezeption, das heißt der Import und
die Umsetzung nicht-nationaler Rechtsfor-
men, wie etwa des römischen oder angelsäch-
sischen Rechts, hat in der Entwicklung der
europäischen Staaten eine bedeutende und
nicht zu unterschätzende Rolle gespielt
Auch ist bekannt, daß sich in zahlreichen Ent-
wicklungsländern wirtschaftliche Kooperatio-
nen ohne jene legalistischen Strukturen voll-
zogen haben, die wir aus den westlichen Staa-
ten kennen, mithin europäische Rechtsfor-
men nicht immer Voraussetzung für eine er-
folgreiche Entwicklung gewesen sind. Die In-
dustrienationen, an die vorbenannten legali-
stischen Strukturen gewöhnt werden sich
wohl oder übel mit bisher unbekannten und
ungebräuchlichen Rechtsformen befassen
müssen, die im Bereich der asiatischen Re-
gion seit Jahrhunderten Grundlage für Ge-
schäftsbeziehungen sind. Im Ergebnis aber
wird eine Zusammenarbeit Industrie-Ent-
wicklungsländer wohl nur dann Bestand ha-
ben, wenn rechtlich einvernehmliche Koope-
rationsformen als unabdingbare Vorausset-
zungen für stabile Wirtschaftsbeziehungen
anerkannt werden, ohne die Export und Im-
port, Kapitalbewegungen und Technologie-
transfer schwer vorstellbar sind. Die auf die-
sem Gebiet bewährten europäischen Rechts-
vorschriften könnten in gleicher Weise für
die Entwicklungsländer vorteilhaft sein, da
sie auf Interessenausgleich und langfristig an-
gelegte Wirtschaftsbeziehungen ausgerichtet
sind.
Gemeinsam zu entwickelnde Kooperations-
formen geben überdies den Entwicklungslän-
dern die Möglichkeit, noch am ehesten bei

der Entstehung und Verwendung angemesse-
ner Rechtsinstrumente ihre eigenen Erfah-
rungen einzubringen, d. h. mitgestaltend tätig
zu werden, wobei die Industrienationen dies
als Evolution von Instrumenten und Institu-
tionen zu einem Weltwirtschaftsrecht respek-
tieren müssen, soll die Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen und der Dritten Welt im Rahmen
einer gleichberechtigten Kooperation voran-
getrieben und gefördert werden.
Mag es auch rechtslogisch schlüssig und dar-
über hinaus ein Akt schöpferischer Interpre-
tation sein, aus der Charta eine allgemeine
Kooperationspflicht der Staaten untereinan-
der )7 und aus dieser wiederum die Pflicht der
Industriestaaten zur Unterstützung der Ent-
wicklungsländer zu deduzieren, so dürfte eine
daraus folgende Entwicklung günstigerer Ko-
operationsformen für die Dritte Welt in der
Praxis gleichwohl mit dem Risiko behaftet
sein, von einer häufig von nationalen Interes-
sen bestimmten Wirklichkeit stets mehr oder
minder korrigiert zu werden.
Der kreative Akt des Völkerrechtswissen-
schaftlers wird daher so lange ohne innova-
tive Folgen bleiben, wie der Konsens der be-
teiligten Staaten nicht gegeben ist. Läßt sich
kein Konsens erwirken, dann bleibt die
Rechtsqualität von eingegangenen Verpflich-
tungen umstritten, ihre Ineffektivität wird of-
fenkundig8).
Die Forderungen der Dritten Welt erstrecken
sich weit über den engen wirtschaftlichen Be-
reich hinaus. Erwähnt seien in diesem Zusam-
menhang die neue Informationsordnung
(NIO) und die Neuordnung des Seerechts.

•

1. Die neue Informationsordnung
Mit Argwohn und Kritik betrachtet eine
große Anzahl der Entwicklungsländer den
nach ihrer Meinung einseitigen Informations-
fluß durch die großen westlichen Nachrich-
tenagenturen, sei es bei der reinen Nachrich-
tenvermittlung, sei es durch Vermittlung
westlicher Lebens- und Denkweisen. Die da-
durch entstandene kulturelle Überfremdung
und politische Abhängigkeit, so wird argu-
mentiert, gekoppelt mit einer nicht einzulö-
senden Erwartungshaltung der Bevölkerung
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gegenüber wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritten, hätten der Dritten Welt beträchtli-
che Nachteile gebracht.
Zweifellos sind manche dieser Vorwürfe ge-
genüber westlichen Informations- und Kom-
munikationsverfahren angebracht Allerdings
sollte man in diesem Zusammenhang auch
nicht die Augen vor jenen Informationsprak-
tiken verschließen, die in zahlreichen Ent-
wicklungsländern anzutreffen sind. Noch im-
mer ist demokratische Meinungsvielfalt mit
unzensierter und freier Presse weithin unbe-
kannt oder gar verboten.

Die Verfassungen der Entwicklungsländer
enthalten zwar einen ausgeprägten Grund-
rechtsteil und hinsichtlich von Meinungs-
und Informationsfreiheit fehlt es nicht an um-
fangreichen und eindrucksvollen Formulie-
rungen, die die Grundrechtsverbürgungen
klassischer Demokratien weit übertreffen.
Das Ergebnis aber ist keine Erweiterung des
Grundrechtsschutzes. Freiheitsrechte werden,
von geringen Ausnahmen (wie in Art 37 der
indischen Verfassung) abgesehen, nicht in ein
einklagbares subjektiv-öffentliches Recht um-
gesetzt Vielmehr hat die Exekutive in weiten
Bereichen die Zensur übernommen, ohne daß
das Parlament eine effektive Kontrolle und
Ausbalancierung der Macht ausüben könnte.
Daher darf auch nicht übersehen werden, daß
beispielsweise die Nachrichtensendungen
von Sendern der westlich orientieren demo-
kratischen Industrieländer in hohem Maße zu
einer Objektivierung der Berichterstattung
beitragen können.

Den Forderungen von Ländern der Dritten
Welt nach Hilfe beim Aufbau nationaler und
regionaler Nachrichtenagenturen und ande-
rer Medien sollte von den westlichen Indu-
striestaaten somit entsprochen werden. Aller-
dings darf diese Hilfe nicht dazu beitragen,
eine pluralistische Meinungsbildung zu ver-
hindern, überkommene Strukturen zu verfe-
stigen oder totalitäre Regime gleich welcher
Couleur gegen alle demokratischen Tenden-
zen zu unterstützen. Dies würde nicht einer
neuen Informationsordnung, sondern der Ein-
schränkung der Pressefreiheit dienen und
könnte demzufolge von den westlichen Indu-
strienationen nicht unterstützt werden. Ge-
meinsam bedarf es der Suche nach Rechtsnor-
men, die unter Beachtung ernst zu nehmen-
der kultureller und entwicklungsbedingter
Vorbehalte weithin eine Pressefreiheit in den
Entwicklungsländern garantieren; alles an-
dere wäre entwicklungspolitischer Rück-

schritt. Ergebnisse für eine NIO sind noch
nicht in Sicht. Die Verhandlungen dauern an
und werden, wie die Erfahrung zeigt, wohl
keine greifbaren Erfolge für die nächste Zeit
erwarten lassen.

2. Neuordnung des Seerechts

Parallel zu den Diskussionen über eine neue
Weltwirtschaftsordnung und eine neue Infor-
mationsordnung begannen 1973 mit der
III. UN-Seerechtskonferenz die Verhandlun-
gen über die zukünftige Ordnung der Meere.
Der traditionelle Völkerrechtsgrundsatz der
„Freiheit der Meere" wird angesichts der Tat-
sache, daß es sich hier neben dem Weltraum
um einen der letzten Reserveräume der Erde
handelt, relativiert. Die Überfischung der
Meere, ihre Verwendung als Müllabladeplät-
ze, ihre mögliche Nutzung als Rohstofflager
sowie die Bestrebungen von zahlreichen Staa-
ten, ihre Hoheitsrechte durch einseitige Er-
klärungen über die traditionelle 3-sm-Grenze
hinaus auszudehnen, haben dazu beigetragen,
eine Neuordnung des Seerechts in Angriff zu
nehmen.
Obwohl Konflikte über Seerechtsfragen nicht
nur zwischen den Industrie- und Entwick-
lungsländern, sondern vorherrschend zwi-
schen den Staaten mit langen Küsten einer-
seits und den Staaten mit kurzen Küsten so-
wie den Binnenländern andererseits ausge-
tragen werden, hat die Dritte Welt in ihrer
Gesamtheit eigene Forderungen erhoben. Sie
werden dahin gehend formuliert, daß der
Meeresboden und alle auf und unter ihm la-
gernden Rohstoffe ein „gemeinsames Erbe der
Menschheit" (common heritage of mankind)
seien, folglich auch nicht allein den zur Aus-
beutung fähigen, technisch hochentwickelten
Industriestaaten zur Verfügung stehen dürf-
ten. Von geringen Ausnahmen abgesehen,
verfügen in der Tat nur die Industrieländer
über das notwendige Wissen und die Techno-
logie zu einem erfolgversprechenden Abbau
von Rohstoffen auf dem Meeresboden sowie
über Machtmittel, erweiterte Souveränitäts-
rechte durchzusetzen. Diese Tatbestände wie
auch die sehr viel größeren finanziellen Mög-
lichkeiten würden den Industrieländern eine
Sonderstellung im Falle der rohstoffwirt-
schaftlichen Nutzung der Meere einräumen.
Die Dritte Welt versucht dies durch eine neu
zu errichtende internationale Behörde zu ih-
ren Gunsten zu vermindern, wobei diese Be-
hörde u. a. allen Staaten der Erde einen von
Dritten nicht gehinderten Zugang zu den
Meeren sichern, Umfang und Preis der geför-
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derten Rohstoffe bestimmen sowie Rohstoff-
produzenten der Entwicklungsländer vor be-
drohlicher Konkurrenz Schutz gewähren soll.
Die Meinungen über die Errichtung einer in-
ternationalen Behörde sind geteilt, nicht so
sehr unter den Entwicklungsländern, wohl
aber unter den Industrienationen. Einige von
ihnen, so beispielsweise die USA, Großbritan-
nien und die Bundesrepublik Deutschland,
fürchten, daß eine solche Behörde zu sehr
marktwirtschaftliche Entwicklungen behin-
dern und mehr planwirtschaftliche Perspekti-
ven ersetzen könne — mit negativen Folgen
für den Welthandel. Andere Industrieländer
wie Frankreich messen ordnungspolitischen
Befürchtungen weniger Bedeutung bei und
verweisen demgegenüber auf die Notwendig-
keit einer ihrer Ansicht nach längst fälligen
und notwendigen globalen Konvention, die
auf Dauer die gewünschte internationale
Rechtssicherheit schaffe.
In diesem Zusammenhang erscheint es wider-
sprüchlich, daß die Bundesrepublik einerseits
national die neue Seerechtskonvention nicht
unterzeichnet, andererseits sich einer Zeich-
nung durch die EG nicht widersetzt hat Da-
bei wird übersehen, daß eine Zeichnung der
Konvention für Bonn und Brüssel durchaus
unterschiedliche Funktionen hat Die Kompe-
tenzen der EG erfassen lediglich Bereiche der
Seerechtskonvention, die positiv zu beurtei-
len sind. Das sind vor allem Fischerei, For-
schung, Umweltschutz, Niederlassungsrecht
und nicht zuletzt Entwicklungshilfe. Für diese
Bereiche haben die Mitgliedstaaten der EG
Befugnisse übertragen. In einer sogenannten
EG-Klausel ist festgelegt, daß eine internatio-
nale Organisation, auf die EG-Kriterien zu-
treffen, die Konvention unterzeichnen kann,
wenn die Mehrheit der Mitglieder ihr beige-
treten ist Sie muß dazu bei Unterzeichnung
in einer Erklärung angeben, für welche Berei-
che des Abkommens ihre Mitglieder ihr die
Befugnis übertragen haben sowie Art und
Umfang der Befugnisse darlegen. Insoweit
verhält sich die Bundesrepublik nicht wider-
sprüchlich, wenn sie sich einer Zeichnung der
EG nicht widersetzt hat.
Auch wenn sie einschränkend über die EG
ihr Einverständnis zur Seerechtskonvention

erteilt hat und die Mehrheit der UN-Mitglie-
der inzwischen der Konvention beigetreten
ist, bedeutet dies keine völkerrechtliche Bin-
dung der Bundesrepublik im Rahmen der Ge-
samtkonvention. Der völkerrechtliche Grund-
satz der „Freiheit der Meere“ kann nicht da-
durch relativiert werden, daß die Mehrheit
der UN-Mitglieder der Seerechtskonvention
beigetreten ist und die Minderheit der Nicht-
unterzeichner dadurch völkerrechtlichen
Verpflichtungen unterliegt. Nach geltendem
Völkerrecht bildet nämlich der Grundsatz der
nationalen Souveränität auch weiterhin das
Kernelement jedweder internationalen Zu-
sammenarbeit9).

’) Vgl. E. U. Petersmann, Internationales Recht und
Neue Internationale Weltwirtschaftsordnung, in:
Archiv des Völkerrechts, 18 (1979/80), S. 28.
10) Vgl. P. Streeten, Growth Redistribution and Ba-
sic Human Needs, in: K. Laski u. a. (Hrsg.), Beiträge
zur Diskussion und Kritik der neoklassischen Öko-
nomie, Hamburg 1979, S.114.
11) Vgl. O. Kimminich, Das Völkerrecht und die
neue Weltwirtschaftsordnung, in: Archiv des Völ-
kerrechts, 20 (1982), S. 14 ff.

Gleichwohl treten in der internationalen ent-
wicklungspolitischen Diskussion die gemein-
samen Probleme und Grenzen der „Welt als
Ganzes“10) immer stärker in den Vordergrund.
In weiten Kreisen ist man sich darüber einig,
daß die ökonomischen und ökologischen Ge-
genwartsprobleme in nationalstaatlicher Iso-
lation auf Dauer nicht lösbar sind, ja die Lö-
sung der internationalen Probleme geradezu
zur internationalen Zusammenarbeit auf den
verschiedensten Gebieten auch dann zwingt,
wenn nationale Solidarität als etwas „juri-
stisch Substanzloses"11) empfunden werden
mag.
Für die Zukunft wird daher entscheidend
sein, inwieweit Industrie- und Entwicklungs-
länder in der Zielsetzung übereinstimmen,
Verantwortung für einen weltweiten Wirt-
schaftsaufschwung und eine Ausweitung des
Welthandels, verbunden mit einem friedvol-
len, gewaltlosen Interessenausgleich zu tra-
gen. Die ökonomischen und ökologischen Ge-
genwartsprobleme könnten dann außerhalb
nationalstaatlicher Isolation zumindest in ei-
nem realisierbaren „second best“ Ergebnis lös-
bar sein
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III. Gibt es einen Anspruch auf Entwicklungshilfe?

Häufig wird der Forderungskatalog der Drit-
ten Welt gegenüber den Industrienationen
mit dem Sozialstaatsprinzip und dem Gedan-
ken der Wiedergutmachung begründet Auch
das weitere Argument, daß sich aus der stän-
digen Gewährung von Entwicklungshilfe
durch die Industrieländer eine Pflicht aus
Völkergewohnheitsrecht ergäbe, ist umstrit-
ten. Wenngleich sie Entwicklungshilfe als
eine der großen Aufgaben unserer Zeit be-
trachten, haben die Industrienationen immer
wieder versucht, eine rechtliche Pflicht zur
Entwicklungshilfe durch eindeutige Änderun-
gen zu vermeiden.
Ein Anspruch aus Völkergewohnheitsrecht —
entstehend aus Verhaltensweisen, die über
eine Reziprozitätserwartung der beteiligten
Völkerrechtssubjekte zu einer dem Verhalten
entsprechenden Rechtsüberzeugung füh-
ren )12 — könnte, so die Auffassung führender
Völkerrechtler, nur dann begründet werden,
wenn die betroffenen Staaten in einem oft-
mals langwierigen Willensabstimmungspro-
zeß eine Willensübereinstimmung erzielt hät-
ten, eine solche Rechtsquelle zu begründen.
Infolge kontroverser Rechtsstandpunkte ist
dies indessen eindeutig nicht gegeben.
In diesem Zusammenhang spielt allerdings
der sogenannte Vertrauensschutzgrundsatz )
eine erhebliche Rolle, denn im Völkerrecht
kommt gewissen einseitigen Rechtsgeschäf

13

-
ten rechtsbegründende Kraft zu, so z. B., wenn
ein Staat ein Projekt eines anderen Staates
regelmäßig fördert und bei Unterbrechung
weiterer vertraglich zugesicherter Förderung
die Eigenaufwendungen des Nehmerstaates
zu einem nutzlosen und schädigenden Ergeb-
nis führen ) .14

Zur Aufrechterhaltung und Verstärkung ihrer
Entwicklungshilfeansprüche berufen sich die
Länder der Dritten Welt gegenüber den Indu-
strieländern immer häufiger auch auf das So-
zialstaatsprinzip. Denn obwohl nur wenige
Staaten das Sozialstaatsprinzip in ihre Verfas-
sung aufgenommen haben (Bundesrepublik
Deutschland, V. Französische Republik), wird
heute praktisch von allen Staaten eine
Rechtspflicht zur Sozialfürsorge und Wohl-
standsförderung ihrer Bürger akzeptiert.

Auf internationaler Ebene knüpft man daher
immer stärker an diesen Sachverhalt an. Das
bedeutet, daß im Wirtschaftsvölkerrecht eine
über die formalrechtliche Gleichbehandlung
(idem cuique) hinausgehende materielle
Nichtdiskriminierung (suum cuique) der Ent-
wicklungsländer und die Anerkennung des
Entwicklungsproblems als Gemeinschaftsauf-
gabe der Völkerrechtsgemeinschaft angese-
hen wird, die mit den nationalen Rechtsent-
wicklungen der Materialisierung des Gleich-
heitssatzes und Anerkennung des „Gemein-
schaftsstandards“ (d. h. einer kollektiven Ver-
antwortung der Staatengemeinschaft für die
Minderung der Armutsprobleme der Ent-
wicklungsländer) korrespondiert 15).

12 K Ipsen (Anm. 4), S. 102.
) Vgl. A. Bleckmann, Anspruch auf Entwicklungs-

hilfe?, in: Verfassung und Recht in Übersee, 12
1979), S. 5.

14) Ebd., S. 5.

15) Vgl. E. U. Petersmann, „Entwicklungsvölker-
recht'', "Droit International Du Development“, "In-
ternational Economic Development Law": Mythos
oder Wirklichkeit?, in: Jahrbuch für Internationales
Recht, Bd. 17, S. 150.

Unabdingbare Voraussetzung wäre in diesem
Zusammenhang jedoch, daß die Völkerge-
meinschaft solidarisch genug ist, ein solches
Sozialstaatsprinzip zu tragen. Nach wie vor ist
indessen dem traditionellen Völkerrecht eine
Verantwortung der ökonomisch stärkeren
Staaten für die ökonomisch schwächeren
fremd, ganz abgesehen davon, daß nach der
Satzung der Vereinten Nationen Resolutio-
nen der Vollversammlung nicht bindend sind.
Eine Lösung der anstehenden weltwirtschaft-
lichen Probleme verlangt hingegen Solidari-
tät, die nur durch den Abbau von nationaler
Souveränität zu erreichen ist, und zwar in
demselben Maße für die Industriestaaten wie
für die Entwicklungsländer. Die außerordent-
liche Dichte, mit der internationales und na-
tionales Sozialrecht heute ineinandergreifen,
das Bemühen um die internationale Anglei-
chung von sozialen Verpflichtungen und der
Grundsatz der Gleichberechtigung, der zu
den herausragendsten Impulsen der sozialen
Gerechtigkeit zählt, würden es als inkonse-
quent erscheinen lassen, Sozialpflichtigkeit in
nationalen Grenzen zu beschränken
Diesbezüglich begründet die „Charta of Eco-
nomic Rights and Duties of States" von 1974
ihrem Wortlaut nach die Pflichten der ent-
wickelten Staaten zur Hilfe an die Entwick-
lungsländer, wie etwa in Art. 24: „All States
have the duty to conduct their mutual econo-
mic relations in a männer which takes into
account the interest of other countries. In par-
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ticular, all States should avoid prejudicing the
interests of developing countries" ). Aber wer
kann und will schließlich die Maßstäbe set

16

-
zen, wenn hinsichtlich einer nach Ort, Zeit,
Art und Umfang bestimmten Entwicklungs-
maßnahme die Frage nach der Verwirkli-
chung des Grundsatzes der wirtschaftlich-so-
zialen Gerechtigkeit gestellt wird?
Sollte jemals das Prinzip der wirtschaftlich-
sozialen Gerechtigkeit gesicherter Völker-
rechtsgrundsatz werden und allgemeine
Rechtsverbindlichkeit erlangen, so zeigt die
Erfahrung mit dem Gewaltanwendungsver-
bot, dem Interventionsverbot, dem Gebot der
friedlichen Streitbeilegung — überhaupt mit
jenen Völkerrechtsgrundsätzen, die zur Frie-
denssicherung bestimmt sind — die Verlet-
zungsanfälligkeit eines derartigen Völker-
rechtsgrundsatzes. Insofern liegt die Schluß-
folgerung nahe, sich künftig weniger mit Er-
wartungen zu beschäftigen, als mit der Kon-
kretisierung einer Vertragspraxis in bilatera-
len Verträgen, bezogen auf einen verhältnis-
mäßig exakten Anwendungsbereich ) .17

Auch die Wiedergutmachungs- und Bereiche-
rungsansprüche von Seiten der Dritten Welt
bedürfen einer differenzierteren Betrach-
tung18). Einerseits werden sie in der Völker-
rechtspraxis als völkerrechtliche Schadenser-
satzansprüche behandelt, andererseits als Be-
reicherungsansprüche, die man sowohl mit
dem früheren Kolonialstatus als auch mit den
bestehenden, nach Ansicht der Entwicklungs-
länder ungerechten, Weltwirtschaftsordnung
begründet. Die Diskussion über derartige An-
sprüche führt rechtlich jedoch nicht weiter,
da nach den Prinzipien des völkerrechtlichen
Schadensersatzrechts die wirtschaftliche Aus-
beutung der Kolonien als völkerrechtswidrig
begründet werden müßte. Trotz verständli-
cher moralischer Anteilnahme für die An-
sprüche dieser Länder können aber aus dem
damals gültigen Recht keine Ansprüche her-
geleitet werden. Auch in der neueren Kon-
zeption bietet das geltende Völkerrecht keine
Anspruchsgrundlage. Es kann dahingestellt
bleiben, ob nach der gegenwärtigen Völker-
rechtsfassung die Kolonisierung und die Aus-
beutung von Kolonien rechtswidrig ist und
eine Verpflichtung besteht, Staaten in die Un-
abhängigkeit zu entlassen. Schadensersatzan-

16) So Chr. Tomuschat, Die Charta der wirtschaftli-
chen Rechte und Pflichten der Staaten, in: Zeit-
schrift für ausländisches Recht und Völkerrecht, 36
(1976), S. 444.
17) Vgl. K. Ipsen (Anm. 4), S. 109.
18) Vgl. A Bleckmann (Anm. 13), S. 10/11.

19) Ebd., S. 11.
20) Ebd., S. 11.
21) Ebd., S. 11.

Sprüche können jedenfalls daraus nicht her-
geleitet werden. Eine diesbezügliche Auffas-
sung der Neustaaten auf Schadenersatz kann
nicht als Naturrecht verstanden werden, das
allein rückwirkend gelten könnte. Dem wi-
derspricht auch die positivrechtliche Ausrich-
tung des Völkerrechts ).19

Problematisch wird es auch, wenn Entwick-
lungsländer Unternehmen enteignen, die ihre
Konzession während der Kolonialzeit erlangt
haben. Dem völkerrechtlich vorhandenen
Entschädigungsanspruch dieser Unterneh-
men wird von Seiten der Entwicklungsländer
mit dem Argument begegnet, daß diese Ge-
sellschaften sich während der Kolonialzeit
ungerechtfertigt bereichert hätten und des-
halb die Bereicherung von der Entschädigung
abzuziehen sei20).
Eine eindeutige und begründete Klärung der
Frage, inwieweit ehemalige Kolonisatoren
sich in Ländern der Dritten Welt ungerecht-
fertigt bereichert haben, scheint nahezu un-
lösbar, unabängig davon, wie in einem sol-
chen Fall die Stellung der einzelnen Kolonial-
macht im besonderen und die Verantwortung
der westlichen Welt im allgemeinen zu be-
werten ist. Auch muß in Betracht gezogen
werden, daß die damaligen Kolonien zu jener
Zeit wohl keine Völkerrechtssubjekte waren
und der Zeitpunkt, wann und wo überhaupt
Schadens- und Bereicherungsansprüche ent-
standen sein könnten, festgestellt werden
müßte. Selbst wenn man eine andere Rechts-
auffassung vertreten sollte, vermag sie einen
völkerrechtlichen Bereicherungsanspruch der
ehemaligen Kolonien gegen ihre Mutterstaa-
ten nicht zu tragen21). Auch würde man den
Bogen Überspannen, wollte man das gegen-
wärtige Verhältnis von Industrieländern zur
Dritten Welt mit einer „gerechten" Weltwirt-
schaftsordnung vergleichen und aus einem
solchen Vergleich Rückschlüsse auf etwaige
Ansprüche ziehen.
Die „Charta“ jedenfalls kann wohl nicht als
Grundlage eines gerechten Interessenaus-
gleichs betrachtet werden, weil sie bei allem
politischen Verständnis die Interessen der
Dritten Welt einseitig hervorhebt und nicht
das internationale Interdependenzproblem
sieht. Einen Anspruch auf Entwicklungshilfe
wird man auch nicht aus den internationalen
Menschenrechten herleiten können. Die äu-
ßerst vagen Bestimmungen der UN-Charta
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über die Menschenrechte und die Pflichten
zur Mitarbeit bei der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung der Welt lassen einen völ-
kerrechtlich begründeten Anspruch auf Ent-
wicklungshilfeleistungen nicht zu. Die Men-
schenrechtsdeklaration von 1948 ist rechtlich
unverbindlich, und selbst die universellen
Pakte von 1964 und eine Reihe von Konven-
tionen der International Labour Organization
(ILO) setzen den Konsens aller Staaten vor-
aus. Wenn der „Convenant of Economic, So-
cial and Culturel Rights" u. a. ein Recht auf
Arbeit, ein Recht auf gerechte Arbeitsbedin-
gungen, insbesondere auf gerechte Entloh-
nung, das Recht auf angemessene Ernährung,
Kleidung und Wohnung, das Recht auf ange-
messenen Lebensstandard und dessen stän-
dige Verbesserung, das Recht auf Gesundheit,
das Recht auf Bildung und das Recht auf Teil-
habe am wissenschaftlichen Fortschritt aner-
kennt, so können diese Rechte gleichwohl als
Anspruchsgrundlage für völkerrechtliche
Forderungen nicht dienen.

Festzustellen ist allenfalls eine Entwicklung
der Völkerrechtsordnung in Richtung auf ein
sogenanntes ,soft law', das allerdings auch

keine Rechtspflicht der Industriestaaten zur
Leistung von Entwicklungshilfe begründet,
weil es keine auch nur annähernde Begrün-
dung dafür gibt, aus welchem Grunde und in
welcher Höhe Entwicklungshilfeleistungen
abgeleitet werden könnten. Lediglich könnte
davon ausgegangen werden, daß ein Indu-
striestaat gegen das Völkerecht verstößt,
wenn er überhaupt keine Entwicklungshilfe
leistet. Ein Kollektivanspruch gegen die Indu-
striestaaten in ihrer Gesamtheit scheidet aber
aus. Das bedeutet nun nicht, daß die Indu-
striestaaten auf Dauer unter Berufung auf die
geltenden Regeln des Völkerrechts sich einer
Verpflichtung zur Hilfe entziehen können.
Mögen die Resolutionen der Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen auth nicht den
Ansprüchen des geltenden Völkerrechts ge-
nügen, so folgert doch Tomuschat22) zu Recht,
daß sie als Akte der Vereinten Nationen ein
gewisses Fundament darstellen, von dem aus
eine bestimmte juristische Argumentation
entwickelt werden kann. Konkret ist daraus
zu schließen, daß die Industriestaaten den
Entwicklungsländern eine Chance zu höhe-
rem wirtschaftlichen Niveau einräumen müs-
sen.

22) Vgl. Chr. Tomuschat, Die neue Weltwirtschafts-
ordnung, Vereinte Nationen, in: Zeitschrift für die
Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisatio-
nen, (1975) 1„ S. 98.
23) Vgl. E. U. Petersmann (Anm. 15), S. 146.

Die aus der Entwicklungshilfe resultierenden
Aufgaben haben zu einer Reihe von Ver-
pflichtungen für die Industriestaaten aus
zahlreichen bilateralen und multilateralen
Völkerrechtsabkommen geführt, die u. a. im
Zusammenhang mit Handelspräferenzen, Ka-
pitalhilfen, technischen Hilfen, Nahrungsmit-
telhilfen usw. stehen, und die letztlich zu ei-
nem lex specialis der Nord-Süd-Beziehungen
und der Entwicklungshilfe geführt haben.
An dieser Stelle kann die Vielfalt von Ent-
wicklungshilfeabkommen mit rechtsverbind-
lichem Charakter nur exemplarisch darge-
stellt werden. In erster Linie handelt es sich
dabei um präferenzielle Rechtsnormen aus
den Bereichen des internationalen Wirt-
schaftsrechts. Besondere Entwicklungsbedürf-
nisse der Entwicklungsländer werden bei-
spielsweise berücksichtigt bei der internatio-
nalen Kapitalhilfe (Art. I Weltbankstatut), den
internationalen Handelsbeziehungen (Art.
XXXVI-XXXVIII General Agreement on Ta-

riffs and Trade = GATT), im internationalen
Steuerrecht (Doppelbesteuerungsabkommen)
und im internationalen Urheberrecht (Stock-
holmer Protokoll 1967 zur Berner Konvention

IV. Entwicklungsvölkerrecht

über den Schutz von Werken der Literatur
und Kunst)23).
Konkrete völkerrechtliche Rechtspflichten
ergeben sich ferner aus bilateralen Abkom-
men zwischen den internationalen Finanzhil-
feorganisationen sowie den Nahrungsmittel-
hilfe gewährenden Ländern einerseits und
einzelnen Entwicklungsländern andererseits.
Aber auch multilaterale Verträge, wie die As-
soziationsabkommen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) oder die inter-
nationalen Nahrungsmittelhilfekonventionen
von 1967 und 1971, sind in diesem Zusammen-
hang zu erwähnen.
Völkerrechtliche Rechtspflichten zur mittel-
baren Begünstigung der Entwicklungsländer
im internationalen Handels- und Wirtschafts-
verkehr ergeben sich aus Teil LV GATT (Asso-
ziations-, Integrations-, Präferenz- und joint
venture'-Abkommen), aus den internationalen
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Rohstoffabkommen (z. B. Art 27 des interna-
tionalen Kaffeeabkommens 1968, Art 1 des
Zuckerabkommens 1968) und aus regiona-
len Preisstützungsvereinbarungen (Common-
wealth Sugar Agreement, Jaunde-Assozia-
tionsabkommen 1963), sowie für den Bereich
der Industrieerzeugnisse z. B. im Art. 1 des
Baumwolltextilabkommens von 196224).
Die administrativ-organisatorischen Aspekte
der Durchführung der Entwicklungshilfe wer-
den im wesentlichen in den Satzungen, Ver-
fahrensregeln, Standard-, Rahmen- und Finan-
zierungsabkommen der internationalen und
nationalen Hilfsorganisationen berücksich-
tigt Das Satzungs-, Organisations- und Ver-
tragsrecht der internationalen Entwicklungs-
banken (Weltbankgruppe, Asiatische Ent-
wicklungsbank, Interamerikanische Entwick-
lungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank,
subregionale Entwicklungsbanken) enthält
zahlreiche institutioneile und organisatori-
sche Regelungen der Finanzierungsaufgaben,
Darlehensbedingungen, der Rechtsnatur der
Darlehens- und Projektabkommen, der Ver-
tragspflichten des Darlehensnehmers, der
technischen Hilfe und der verschiedenen Si-
cherungsmaßnahmen für die Verwirklichung
des Darlehenszwecks25).

24) Ebd., S. 152.
25) Vgl. C. Schöndube. Europa, Bonn 1980, S. 289/
290. 26) E. U. Petersmann (Anm. 15), S. 155.

In diesem Zusammenhang sei in besonderer
Weise an das bahnbrechende Abkommen von
Lom erinnert Dieses multilaterale Handels-
und Entwicklungsabkommen zwischen der
EG und 57 AKP(Afrika, Karibik, Pazifik)-Staa-
ten fördert die handelspolitische Zusammen-
arbeit durch freien Zugang zum Markt der
Gemeinschaft für 99,2 % der Waren aus
den AKP-Ländern ohne Gegenseitigkeits-
verpflichtung (Ausnahme: Einräumung der
Meistbegünstigungsklausel). Im Abkommen
von Lom sind viele Forderungen der Dritten
Welt berücksichtigt So gibt es eine Sonderre-

gelung über Abnahme und Preisgarantie für
Zucker. Ferner werden die Ausfuhrerlöse von
44 Waren (Lome II) durch Zahlung aus dem
Haushalt der Gemeinschaft stabilisiert (Sta-
bex). Dieses System bietet zum einen Schutz
gegen Konjunkturschwankungen bei den Im-
portländern und verhindert zum anderen Ein-
kommenseinbußen und Preisrückgänge in
den Entwicklungsländern, die nicht im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen der Erzeuger-
länder stehen. Hinsichtlich der industriellen,
technischen und finanziellen Zusammenar-
beit wurden für das Abkommen Lome II er-
hebliche zusätzliche Mittel zur Verfügung ge-
stellt
Die von der EG und anderen Industriestaaten
gewährten Präferenzregelungen zugunsten
der Entwicklungsländer werden heute immer
weniger als Ausnahmeregelungen betrachtet
Sie entsprechen den Außenwirtschaftsinter-
essen der Entwicklungsländer sowie den tra-
ditionellen Ordnungsprinzipien des GATT
und des Internationalen Währungsfonds
(IWF). Präferenzen sollen nichtreziprok (ohne
Gegenleistungen der Empfängerländer),
.nichtdiskriminierend' (für alle Entwicklungs-
länder) und .allgemein (für grundsätzlich alle
gewerblichen Erzeugnisse der Entwicklungs-
länder) sein26).
Art. 1 III GATT zeigt die verschiedenen In-
halte der Diskriminierungsverbote bzw.
Gleichbehandlungsgebote beispielhaft auf: So
begründet die Zoll-Meistbegünstigungsklau-
sel einen Anspruch auf .egalitäre' und .absolu-
te' Gleichbehandlung, d. h. Waren aus dem be-
rechtigten Staate müssen an der Grenze so
behandelt werden, wie vergleichbare Waren
aus dem meistbegünstigten Drittland. Un-
sachliche Tarifspezialisierungen und diskri-
minierende Handhabung der Abfertigung
sind unzulässig.

V. Perspektiven des .Entwicklungsvölkerrechts'

Angesichts der politischen Realität muß in-
dessen betont werden, daß zwischen der theo-
retischen Sicht der Völkerrechtswissenschaft
und der praktischen Anwendung des gelten-
den Völkerrechts durch die jeweiligen Staa-
ten eine beträchtliche Lücke klafft Geltende
und verbindliche Rechtsordnungen zwischen
den Staaten und anderen Völkerrechtssubjek-

ten, wie den internationalen Organisationen,
beruhen letztlich auf dem außerrechtlichen
politischen Konsens der Beteiligten.
Außerhalb solcher fest vereinbarten Abkom-
men stellt sich das Problem, daß sich die von
der Dritten Welt immer wieder geforderte
Anerkennung des Prinzips wirtschaftlicher
Souveränität als Grundsatz des Völkerrechts
nur schwer mit der von ihr gleichzeitig gefor-
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derten privilegierten Völkerrechtssubjektivi-
tät vereinbaren läßt ).27

So fordern die Entwicklungsländer, daß die
staatliche Souveränitätsgrenze auf dem Wirt-
schaftssektor, wie etwa im Rahmen struktu-
reller Entwicklungshilfe, unangetastet bleibt
Gleichzeitig wird diese Forderung aber da-
durch relativiert, daß die Entwicklungsländer
Rechtspflichten der Industriestaaten begrün-
den, Entwicklungshilfe zu leisten, mit ande-
ren Worten jene Weltwirtschaftsordnung für
die Industriestaaten ablehnen, die auf eben
dem Prinzip der von ihnen selbst praktizier-
ten nationalen Souveränität basiert Proble-
matisch ist ferner der Trend von Ländern der
Dritten Welt, wie beispielsweise in. Afrika,
sich untereinander zu restriktiver Politik hin-
sichtlich ausländischer Investitionen zu ver-
pflichten, während sie im Gegensatz dazu in
bilateralen Kapital- bzw. Investitionsschutz-
abkommen mit Industriestaaten bereit sind,
abweichende Konditionen zu akzeptieren ).
Die einzelnen Entwicklungsländer verhalten
sich bei der Gestaltung solcher Vereinbarun-
gen oft anders, als sie es im Rahmen des Kol-
lektivs Dritte Welt in ihren Forderungen be-
kräftigen.

22 K. Ipsen (Anm. 4), S. 107.
28 Ebd., S. 108.

Die .Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten zeigt besonders deut-
lich, wie sehr es des Konsenses aller Staaten
in naher Zukunft bedarf, wenn man den Ab-
bau des Nord-Süd-Gefälles als eine der ent-
scheidenden politischen und international-
moralischen Herausforderungen unserer Zeit
betrachtet So statuiert Art 10 der .Charta’:
Alle Staaten sind rechtlich gleich und haben
als gleichberechtigte Mitglieder der Völker-
gemeinschaft das Recht, in vollem Umfang
und wirksam am internationalen Entschei-
dungsprozeß bei der Lösung der wirtschaftli-
chen, finanziellen und währungspolitischen
Probleme der Welt teilzunehmen". Der
Gleichheitsgrundsatz der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen wird hier also festge-
schrieben. Im Gegensatz dazu legt jedoch der
bereits erwähnte Art. 5 eine gleichheitswid-
rige und monopolistische Basis für Rohstoff-
kartelle fest: .Alle Staaten haben das Recht,
sich in Organisationen von Grundstofferzeu-
gern zusammenzuschließen, um ihre nationa-
len Volkswirtschaften zu entwickeln und da-
durch eine stabile Finanzierung ihrer Ent-
wicklung zu erreichen."

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert,
daß sich gerade die Maßnahmen der OPEC
für die ärmsten Entwicklungsländer in beson-
derer Weise negativ und entwicklungshem-
mend ausgewirkt haben. Akzeptiert man
ferner das konkrete Gebot wirtschaftlich-so-
zialer Gerechtigkeit, so wird angesichts des
Art. 21 der .Charta ein Konsens um so not-
wendiger gefunden werden müssen. Dort
heißt es: „Jeder Staat hat die volle und stän-
dige Souveränität, einschließlich des Besitz-,
des Nutzungs- und des Verfügungsrechts
über alle seine Reichtümer, Naturschätze und
wirtschaftlichen Betätigungen und übt diese
Souveränität ungehindert aus.“

Durchaus positive Ansätze, wie die Forderung
des Technologie- und Kapitaltransfers (Art.
13, 22), die Pflicht zur Zusammenarbeit in der
Entwicklungshilfe (Art 17), die besondere
Förderung der am wenigsten entwickelten
Länder (Art 25) sowie die gerechte Preisge-
staltung im Import-Export-Verhältnis der
Entwicklungsländer (Art 28), verlieren so ih-
ren ausgleichenden Wert gegenüber jenen
nicht akzeptablen Auffassungen der .Charta',
die insbesondere in Art 5 zum Ausdruck
kommen.
Eine generelle Sonderrechtsstellung der Ent-
wicklungsländer im Verhältnis zu den Indu-
striestaaten würde voraussetzen, daß das der
souveränen Gleichheit der Staaten entflie-
ßende Reziprozitätsprinzip im Bereich ent-
wicklungsrelevanter Verträge zugunsten ei-
ner generellen Besserstellung der Entwick-
lungsländer aufgegeben wird29). Dies wird
vorerst an der politischen Realität scheitern,
da nicht einzusehen ist, wie die von den Ent-
wicklungsländern immer wieder geforderte
Anerkennung des Prinzips wirtschaftlicher
Souveränität als Grundsatz des Völkerrechts
mit der von ihnen gleichzeitig geforderten
privilegierten Völkerrechtssubjektivität zu
vereinbaren ist30). Die Forderung der Ent-
wicklungsländer ist auch widersprüchlich. Sie
verlangen, daß die staatliche Souveränitäts-
grenze auf dem Wirtschaftssektor undurch-
lässig bleibt, soweit es sich um die rechtliche
Gestattung gestaltender Einflüsse auf das
Entwicklungsland — etwa im Rahmen struk-
tureller Entwicklungshilfe — handelt Zum
anderen wird diese Grenze durchaus als
durchlässig erachtet, soweit es sich um die
gewünschte Rechtspflicht des Industriestaa-

29) Ebd., S. 106.
30) Ebd., S. 107.
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tes handelt, Leistungen zur Disposition des
Entwicklungslandes zu erbringen. Diese po-
stulierte „Semipermeabilität“ der Souveräni-
tätsgrenze führt neben der im Nord-Süd-Ge-
fälle vorgegebenen faktischen Ungleichheit
zu einer rechtlich fixierten Ungleichheit, wo-
bei nicht zu erkennen ist, daß sie zum Abbau
der wirtschaftlichen Ungleichheit in der Rea-
lität führen wird31).

31) Ebd., S. 107.

32) Ebd., S. 106.
33) Ebd., S. 114.
34) Ebd., S. 114.

Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben,
daß über Inhalt und Durchsetzung einer be-
sonderen Völkerrechtssubjektivität auch un-
ter den Entwicklungsländern selbst kein Kon-
sens besteht Sicherlich bedarf jeder Staat des
Souveränitätsdogmas, wenn es um die Festi-
gung seiner staatlichen Individualität geht
Assoziativ ausgerichtete Staatengemeinschaf-
ten haben Jahrhunderte gebraucht, um einen
gangbaren Weg zu finden, wie z.B. die 1957
gegründete EWG. Jedoch zeigt uns der über-
steigerte dissoziativ angelegte Souveränitäts-
gedanke, daß wir erst am Anfang des Weges
zum Abbau des Nord-Süd-Gefälles sind.
Inwieweit sich in Zukunft im Nord-Süd-Ver-
hältnis der das Völkerrecht beherrschende
Grundsatz der souveränen Gleichheit der
Staaten durch eine bevorzugte Rechtsträger-
schaft der Entwicklungsländer, gewisserma-
ßen durch eine entwicklungsspezifische Völ-
kerrechtssubjektivität, ergänzen und korrigie-

ren läßt und eine Kooperation zwischen Ent-
wicklungs- und Industrienationen von dem
Grundsatz wirtschaftlich-sozialer Gerechtig-
keit — ähnlich dem nationalen Sozialstaats-
prinzip — geprägt sein und in völkerrechtlich
verbindlichen Verträgen allgemeinverbind-
lich festgelegt wird32), bleibt der politischen
Entwicklung vorbehalten, für die beide Part-
ner, Industrie- und Entwicklungsländer,
gleichermaßen Verantwortung tragen.
Das Entwicklungsvölkerrecht kann sich des-
halb zur Zeit nur in Teilbereichen entfalten,
etwa bei zwei- und mehrseitigen Verträgen
für zeitlich begrenzte Vorhaben. Letztlich
können die im Rahmen des Nord-Süd-Gefäl-
les entstandenen Rechtsfragen nur durch ei-
nen allseitigen Konsens gelöst werden. Dies
jedoch ist Aufgabe der internationalen Politik.
Für eine .Charta mit Vertragsrang ist die Zeit
noch nicht reif. Nur eine Taktik der .kleinen
Schritte'33) in Richtung auf völkerrechtlich
bindende Verträge bringt uns in der Entwick-
lungspolitik weiter. Die internationale Politik
muß innovativ sein, um neue, konsensfähige
Wege gehen zu können. „Der Beitrag des Völ-
kerrechts zur Entwicklungspolitik muß induk-
tiv sein. Er muß darauf beschränkt sein, be-
grenzte Ergebnisse in (statisches) Recht zu
überführen."34)
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Albert Bleckmann: Zur Entwicklung des modernen Souveränitätsdenkens
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/85, S. 3—13

Obwohl die äußere und die innere Souveränität beide auf den Begriff des „Zunächstseins“
zurückgreifen, haben sie einen unterschiedlichen Inhalt: Die innere Souveränität verlangt
in der Tat — damit der Wille des Souveräns sich unbedingt in der Verfassungswirklich-
keit durchsetzt — einen hierarchischen Aufbau des modernen Staates und deshalb eine
subordinationsrechtliche Struktur des öffentlichen Rechts, während das gleiche Neben-
einander souveräner Staaten auf der internationalen Ebene zu einem koordinationsrecht-
lichen Aufbau der Völkerrechtsgemeinschaft führt Das Prinzip der inneren Souveränität
prägt so die Struktur des innerstaatlichen Rechts, das Prinzip der äußeren Souveränität
den Aufbau des Völkerrechts bis in alle Details.
Im Koexistenzvölkerrecht der vergangenen Jahrhunderte war dabei die Festigung und
der Ausbau der äußeren Souveränität das letzte Endziel der staatlichen Außenpolitik. Seit
der Entwicklung des Kooperationsvölkerrechts in der Mitte des 19. Jahrhunderts richtet
sich die Außenpolitik der Staaten dagegen an der Durchsetzung der Wohlfahrtsinteressen
der Völker aus. Von einem Endziel der Politik wandelte sich die Souveränität nun zu
einem Mittel der Durchsetzung dieser Wohlfahrtsinteressen. Das aber bedeutete auf der
einen Seite, daß die Staaten nunmehr auch zu einem teilweisen Verzicht auf ihre Souve-
ränität bereit sind, soweit dies für die Verwirklichung der neuen Allgemeininteressen
unbedingt erforderlich scheint. Auf der anderen Seite ist etwa bei Mehrheitsentscheidun-
gen in den neuen internationalen Organisationen nicht hinreichend gesichert, daß die
Mehrheit auch die Interessen der überstimmten Minderheit hinreichend berücksichtigt.
Das Souveränitätsprinzip wird so zu einem Teilhabe- oder Vetorecht, das sicherstellen
soll, daß die Interessen aller Staaten hinreichend beachtet werden. Und drittens ist wegen
der Schwierigkeiten der internationalen Kooperation nicht hinreichend garantiert, daß
die für die neuen Wohlfahrtsinteressen der Völker notwendigen Entscheidungen über-
haupt oder zumindest rechtzeitig ergehen. Da die Staaten aber auch heute noch in der
Lage sind, diese Wohlfahrtsinteressen ihrer Völker zumindest noch teilweise zu befriedi-
gen, besitzt die Souveränität auch gegenwärtig noch eine wichtige Funktion. Die Souverä-
nität ist damit auch gleichzeitig eine wichtige Unterschwelle für die Übertragung von
Souveränitätsrechten auf die internationale Gemeinschaft.

Otto Kimminich: Neuere Entwicklungen des Minderheiten- und Nationalitä-
tenrechts
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/85, S. 14—26

Nach jahrzehntelanger Vernachlässigung beschäftigt sich die völkerrechtliche Literatur
wieder in verstärktem Maße mit dem Minderheitenrecht Allerdings erfreut sich der Aus-
druck „Minderheit“ keiner großen Beliebtheit mehr. Die angelsächsische Literatur bevor-
zugt den Terminus „ethnic group“, im deutschen Sprachraum setzt sich der Ausdruck
„Volksgruppe“ durch.
Die völkerrechtliche Grundproblematik des Minderheiten- und Volksgruppenschutzes
ergibt sich aus der Natur des Völkerrechts selbst: Es ist kein Recht der Völker, sondern
ein Recht der Staaten. Rechtssubjekte, das heißt Träger von Rechten und Pflichten, sind in
dieser Rechtsordnung grundsätzlich nur die souveränen Staaten. Eine Ausnahme hiervon
macht nur das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber ein wirksamer Minderheiten-
und Volksgruppenschutz setzt voraus, daß es völkerrechtliche Gruppenrechte gibt. Mit
der Herausbildung des Begriffs der kollektiven Menschenrechte hat das Völkerrecht die
Grundlage hierfür geschaffen. Art. 27 des Internationalen Pakts über bürgerliche und poli-
tische Rechte bildet den Ansatzpunkt für die Herausbildung eines echten internationalen
Minderheitenschutzes. Dem Europäischen Parlament liegt bereits der Entwurf eines euro-
päischen Volksgruppenrechts vor.
Die geltende Völkerrechtsordnung ist vom Kriegs- und Gewaltverbot und von der korre-
spondierenden Friedenspflicht geprägt Deshalb hat auch das Minderheiten- und Volks-
gruppenrecht dem Weltfrieden zu dienen. Es soll der ethnischen, kulturellen und religiö-
sen Vielfalt der meisten souveränen Staaten gerecht werden, ohne deren Existenz zu
gefährden. Jeder Mensch soll sich ohne Furcht vor negativen Folgen zu der ethnischen
oder religiösen Gruppe bekennen dürfen, der er angehört und angehören will. Eine der
Hauptfunktionen des Minderheiten- und Nationalitätenrechts ist daher die Lösung der
Spannungen zwischen den einzelnen, organisierten Gruppen und souveränen Staaten im
Rahmen der Weltfriedensordnung.



Otto Wulff: Völkerrechtliche Aspekte der Nord-Süd-Beziehungen. Die For-
derungen der Dritten Welt und das Völkerrecht
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/85, S. 27—38

Das Selbstbewußtsein vieler Staaten der Dritten Welt ist in den Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg ständig gewachsen. Souverän treten sie den Industrienationen gegenüber auf
und fordern deren Hilfe beim Aufbau ihrer noch unterentwickelten Länder. Ihre Ansprü-
che richten sich dabei unmittelbar an die ehemaligen Kolonialstaaten oder mittelbar über
die Vereinten Nationen und deren Untergliederungen an die Industrieländer in ihrer
Gesamtheit
Der Beitrag befaßt sich mit der Frage, inwieweit die einzelnen Forderungen völkerrecht-
lich zulässig und begründet sind und wie eine dauerhafte, für beide Seiten vorteilhafte
Kooperation erreicht werden kann.
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